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Verbandsgemeinde Monsheim
Verwaltung, Beigeordnete und Verbandsgemeinderat

Ralph Bothe, Bürgermeister

Michael Röhrenbeck, Sandra Schlegel und Bernd Kiefer – Beigeordnete

Flörsheim-Dalsheim
Ortsbürgermeister Tobias Rohrwick,

Beigeordnete Michael Obenauer, Sonia 
Scherner, Sven Schulz und Gemeinderat

Hohen-Sülzen
Ortsbürgermeister Andreas Thon, 

Beigeordnete Michael Siebert, 
Heribert Vollmer und Gemeinderat

Mölsheim
Ortsbürgermeister Maximilian Kniel, 

Beigeordnete Roger Kniel, 
Ulla Henge-Ernst und Gemeinderat

Mörstadt
Ortsbürgermeister Stephan Hammer,

Beigeordnete Jürgen Glatzel, 
Frank Kiefer und Gemeinderat

Monsheim
Ortsbürgermeister Kevin Zakostelny,

Beigeordnete
Dennis Biedert, 

Eike Milch,
Karl Hermann Milch 

und Gemeinderat

Offstein
Ortsbürgermeister Andreas Böll,

Beigeordnete Kai Denner, 
Rainer Graf 

und Gemeinderat

Wachenheim
Ortsbürgermeister Dieter Heinz, 

Beigeordnete Harald Kammer, 
Dr. Marcus Klein 

und Gemeinderat

Allen Bürgerinnen und Bürgern 
wünschen wir ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 
Hoffnung und Zuversicht für 
das neue Jahr 2026.
Mit diesen Wünschen verbinden wir den Dank
an alle, die im Interesse des Allgemeinwohls 
eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben.
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ÖFFNUNGS- UND SPRECHZEITEN DER VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG

Mo.–Fr., 8.15–12.00 Uhr, Mo., 14.00–18.00 Uhr, Do., 14.00–16.00 Uhr ..... Tel. (0 62 43) 18 09-0

Bitte nutzen Sie – wenn möglich – auch andere Kommunikationswege wie Telefon, E-Mail 
oder die Internet-Angebote für Ihre Anliegen. 

Im Bereich des Einwohnermeldeamtes ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

SPRECHZEITEN DER ORTSBÜRGERMEISTER

Flörsheim-Dalsheim – Ortsbürgermeister: Tobias Rohrwick, 
Sprechzeiten: Mi., 17.30–18.30 Uhr, Kita Kunterbunt, Rödlerstraße 3
01 70 - 8 01 02 16, tobias.rohrwick@floersheimdalsheim.de

Hohen-Sülzen – Ortsbürgermeister: Andreas Thon, 
Sprechzeiten: Montag, 18.00–19.00 Uhr Rathaus, Hauptstraße 2,

01 51 - 70 86 51 99, andreas.thon@vg-monsheim.de

Mölsheim – Ortsbürgermeister: Maximilian Kniel, 
täglich bei Bedarf, 01 52-33 65 64 91 oder per E-Mail: buergermeister@mölsheim.de 

Mörstadt – Ortsbürgermeister: Stephan Hammer, 
Sprechzeiten: Mi., 18.30–20.00 Uhr, Rathaus, Kirchgasse 1,

01 77 - 2 43 86 27, buergermeister@moerstadt.de 

Monsheim – Ortsbürgermeister: Kevin Zakostelny
Sprechzeiten: Mi., 17.30–18.30 Uhr, Rathaus, Hauptstraße 47,
01 76 - 84 55 58 11, kevin.zakostelny@monsheim.de

Offstein – Ortsbürgermeister: Andreas Böll, 
Sprechzeiten: Mo., 18.00–19.00 Uhr, Rathaus, Bahnhofstraße 2
01 71 - 4 93 64 08, bgm@Offstein.de

Wachenheim – Ortsbürgermeister: Dieter Heinz, 
Sprechzeiten: Montag, 18.30–19.30 Uhr, Bürgerhaus, Harxheimer Straße 10 
0 62 43 - 74 38, Buergermeister@wachenheim-zellertal.com

Schiedsmann Herr Bernhard Tiedtke ............................................................. 0151/2655 33 48
schiedsmann@vg-monsheim.de

Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Monsheim
Frau Andrea Möws ................................................................................................... 062 43 / 87 04

Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Monsheim
Frau Marina Scherrer .............................................................................................. 0 62 43 / 54 73
E-Mail: Seniorenbeauftragte@vg-monsheim.de

Bürgerbus 
Fahrtzeiten des Bürgerbusses: dienstags u. donnerstags 8–18 Uhr, mittwochs 8–13 Uhr
Anmeldung montags u. mittwochs telefonisch: 14.30–16.30 Uhr .......... 0 62 43 / 18 09-5 99
– die Anmeldungen sollen frühestens zwei Wochen und spätestens am Vortag der Fahrt 
getätigt werden. 
Ansprechpartnerin in der VG: Frau Astrid Milch, Tel. 0 62 43 / 18 09-37

Feuerwehren
Wehrleiter Eike Milch .......................................................................................  01 77 / 5 92 95 16

Flörsheim-Dalsheim: Wehrführer, Alexander Schäfer .................................  01 63 / 48 28 84 3
Hohen-Sülzen: Wehrführer, Daniel Obenauer ..............................................  0 62 43 / 90 05 51
Mölsheim: Wehrführerin Schulz, Katja ........................................................  01 76 / 92 42 85 29
Mörstadt: Wehrführer, Andreas Boicenco ......................................................  0173 / 1 57 17 57
Monsheim: Wehrführer, Bernd Rothermel ....................................................  0 62 43 / 90 53 91
Offstein: Wehrführer, Fischer, Oliver ...........................................................  015 77 / 6 63 59 00
Wachenheim: Wehrführer, Florian Berger .....................................................  01 60 / 8 08 07 02

Polizei
Bezirks- und Ermittlungsdienst, Außenstelle Worms-Pfeddersheim 
Polizeikommissar Frank Wagner, Schloßstr. 48, 67551 Worms-Pfeddersheim ......0 62 47 / 8 70
Fax: 0 62 47 / 89 0

Wertstoffhof Monsheim, An den Mühlen
Öffnungszeiten: Di. u. Do., 16.00–18.00 Uhr; Sa., 8.00–12.00 Uhr

Wertstoffhof Gundersheim, An der Weidenmühle 14
Öffnungszeiten: Mo.–Fr.; 8.30–12.30 Uhr und 13.00–16.30 Uhr; Sa., 8.30–12.30 Uhr

BÜRGERSERVICE

Wasserversorgung für alle Ortsgemeinden
Wasserwerk Zweckverband für das Seebachgebiet, Osthofen 
Störungsdienst ...........................................................................................................  0 62 42 / 50 05-40

Abwasserbeseitigung (außerhalb der Ortslagen)
Kläranlage Monsheim (Rufbereitschaft) ................................................................  0 62 43 / 90 62-40

Abwasserbeseitigung (innerhalb der Ortslagen) 
Verbandsgemeindewerke Monsheim ....................................................................... 01 72 / 3 52 16 45

Elektro-Notdienst
Täglich 18 bis 6 Uhr (Wochenende von Fr., 18 Uhr, bis Mo., 6 Uhr) ................... 01 72/ 7 41 55 74

Erdgasversorgung / Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey 
(während der üblichen Geschäftszeiten): ..............................................................  0 62 41 / 8 48-3 00
bei Störfällen (rund um die Uhr) ............................................................................. 0 800 / 1 84 88 00 

Telefon
DSL/Telefonie über INEXIO (Geschäftskunden): .......  E-Mail: info@inexio.net, 0 68 31/ 50 30-0
DSL/Telefonie über QUIX (Privatkunden): ................  E-Mail: info@myquix.de, 0 800 / 78 49 375
Deutsche Telekom Kundenservice ............................................................................ 0 800 / 33 01 000

Deutsche Telekom Bauherren-Beratung .................................................................. 0 800 / 33 01 903

Störungs- und Bereitschaftsdienste

Pflegestützpunkt – Verbandsgemeinden Wonnegau, Eich, Monsheim 
Kostenlose und trägerneutrale Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige, Fax 0 62 42 /.9 90 76 32 
Elke Römer, elke.roemer@pflegestuetzpunkte-rlp.de.......................................  Tel. 06242 / 9127720
Jessica Hub, jessica.hub@pflegestuetzpunkte-rip.de. ...........................................Tel. 0 62 42 / 9 90 76 31
Beratungs- und Koordinierungsfachkraft (Beko) Krankheit / Pflege
Jessica Hub, hub.jessica@alzey-worms.de. .............................................................Tel. 0 62 42 / 9 90 76 31
Fachkraft Gemeindeschwester Plus, Fax 0 62 42 / 9 12 77 07
Fr. Scriba, scriba.sabine@alzey-worms.de .............  Tel. 0 62 42 / 9 12 77 06, Handy 0151 / 12 32 25 93
Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
An der Hexenbleiche 36, 55232 Alzey 
Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen und deren Kontaktpersonen 
E-Mail: spdi@alzey-worms.de
Informationen und Terminvereinbarung: Mo.–Fr., 8.30–12.00 Uhr unter ...... Tel. 0 67 31 / 4 08-70 39
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depression, Mehr-Generationen-Haus Alzey, Schlossgasse 
13, 55232 Alzey, Jeden 2. + 4. Dienstag im Monat 19–21 Uhr, Voranmeldung per E-Mail unter 
shgdepressionalzey@gmx.de oder per WhatsApp unter 0159 / 08 18 15 80
Lebenshilfe (Hilfe für Menschen mit Behinderung) .......................................  Tel. 0 67 31 / 49 63 01
Weißer Ring Außenstelle Worms / Landkreis Alzey-Worms ....................... Tel. 0151 / 5127 8604
oder Bundesweites Opfer-Telefon ......................................................................................  Tel. 116 006
Frauennotruf Alzey – Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen 
Ernst-Ludwig-Str. 43, 55232 Alzey, E-Mail: alzey@frauenzentrumworms.de ....  Tel. 0 67 31 / 484 12 41
Regina Mayer, Ronja Scheu, Telefonzeiten: Di., 10–12 Uhr; Do., 14 –16 Uhr 
Schuldnerberatung (DRK KV Alzey e.V.)
Telefonische Sprechzeiten: Mo.–Fr., 8.30–9.00 Uhr.............................................  Tel. 0 67 31 / 96 99-11 
Albiger Str. 33, 55232 Alzey, schuldnerberatung@kv-alzey.drk.de; www.kv-alzey.drk.de
Schuldnerberatung für junge Erwachsene im Landkreis Alzey-Worms (DRK KV Alzey e.V.) 
Ein Angebot für junge Menschen zwischen 18 und 27 .................................  Tel. 0 67 31 / 96 99-11
Albiger Str. 33, 55232 Alzey ...............................................................  WhatsApp: 015 11 / 5 77 67 96
durchblick@kv-alzey.drk.de; www.kv-alzey.drk.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Ende des Jahres 2025 haben Marktfor-

scher ermittelt, dass in Deutschland viele Weih-
nachtsgeschenke deutlich früher gekauft wur-
den, als in den Vorjahren. Auch die Weihnachts-
beleuchtung in Häusern und Vorgärten wurde 
teilweise bereits vor Beginn der Adventszeit ein-
geschaltet und selbst bei Menschen, die angeb-
lich gar nicht so viel auf dieses christliche Fest 
geben, stehen plötzlich leuchtende Sterne in den 
Fenstern oder hängen Lichterketten am Garten-
zaun. In einer Zeit, in der Begriffe wie Hoff-
nung, Vorfreude und Besinnlichkeit aus dem 
Alltag weitgehend verschwunden sind, steigt 
offenbar die Sehnsucht nach den Tagen des Jah-
res, die wir seit unserer Kindheit in kollektiver 
Erinnerung mit Geborgenheit und Herzenswär-
me verbinden.

Es ist diese unbestimmte Vorahnung, dass 
bald nicht nur ein Jahr zu Ende geht, sondern 
auch die globale Ordnung, in der wir uns über 
Jahrzehnte gut und bequem eingerichtet haben, 
die uns Frieden, Freiheit und Wohlstand ge-
bracht hat, vergänglich sein könnte. Alte Prinzi-
pien gelten nicht mehr. Auf nichts und nieman-
den ist mehr Verlass. Werte und Positionen, die 
gestern noch als unverhandelbare Grundfeste 
galten, stehen plötzlich in Frage. Aggressivität, 
mangelnder Anstand und Schamlosigkeit haben 
im politischen Alltag bisher demokratischer 
Staaten bis in die obere Führungsebene Einzug 
gehalten, werden salonfähig und von einer er-
schreckend großen Anzahl – gerade auch junger 
– Menschen bejubelt. Wir erleben gewählte Re-
gierungen, die Gesetze und Rechtsprechung be-
wusst missachten – und es scheint niemand da 
zu sein, der dieser Entwicklung Einhalt gebieten 
kann. Doch wie konnte es so weit kommen?

Als Willy Brandt in seiner Regierungserklä-
rung 1969 verkündete: „Wir wollen mehr Demo-
kratie wagen!“ wusste er, dass der Wettbewerb 
der Systeme im „Kalten Krieg“ nur zu gewinnen 
war, wenn für die Bürgerinnen und Bürger „De-
mokratie“ und „Freiheit“ untrennbar miteinan-
der verbunden sind, denn der demokratische 
Staat ist – wie keine andere Gesellschaftsform – 
auf die Mitwirkung und Unterstützung der Bür-
gerinnen und Bürger angewiesen. Brandt wusste 
um die Pflichten, die der Staat den Menschen 
auferlegt. Mit den gleichzeitig gewährten gesell-
schaftlichen Freiheiten, insbesondere der Stär-
kung der Rechte von Frauen und der Jugend ent-
fachte er jedoch eine Begeisterung für die Demo-
kratie, die weit über die Grenzen des Landes 
hinausging und irgendwann sogar zum Unter-
gang der Diktaturen in Osteuropa führen sollte.

Leider ist das Vertrauen der westlichen Demo-
kratien in ihre Bürgerinnen und Bürger, in ihre 
Unternehmen, ja sogar in die Gremien der kom-
munalen Selbstverwaltung seither deutlich zu-
rückgegangen. An die Stelle von Überzeugungs-
arbeit und ergebnisoffenen Diskussionen sind 
immer neue, meist sogar gut gemeinte Gesetze, 
Regeln, Vorschriften und Verbote getreten und 
hemmen Kreativität und Innovationskraft. Seit 
Jahren wird faktisch immer mehr Bürokratie ge-
schaffen und immer weniger Demokratie gewagt.

Zunächst ist dieser schleichende Prozess da-
durch kaschiert worden, dass die Menschen von 
Pflichten entbunden wurden und der individuelle 
Wohlstand gewachsen ist. Wenn nun aber die 
Preise steigen und damit der gewohnte Lebens-
standard in Gefahr gerät, wenn Arbeitsplätze 
nicht mehr sicher sind und sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer weiter öffnet, wenn 
der Staat frühere Pflichten wieder einführt und 
gerade der jungen Generation enorme Lasten 
auferlegt, dann wird Vielen bewusst, wie begrenzt 
die Perspektiven inzwischen geworden sind, die 
dieser demokratische Staat ihnen noch bietet. 

Wenn das Versprechen, wonach „Demokratie“ 
und „Freiheit“ untrennbar miteinander verbun-
den sind, nicht mehr trägt, werden immer mehr 
Menschen empfänglich für krude Botschaften, für 
undemokratisches Gedankengut und die ver-
meintlichen Verlockungen autoritärer Systeme. 
Dass dort am Ende stets das Recht des Stärkeren 
gilt, ein überwiegender Teil der Bevölkerung von 
der Teilhabe am Wohlstand ausgeschlossen ist und 
in Unfreiheit lebt, wird übersehen oder verdrängt.

Keine andere Staatsform hat in der Geschichte 
der Menschheit allen Bürgerinnen und Bürgern 
so viel Freiheit und Wohlstand, Bürgerrechte, 

Mitwirkungsmöglichkeiten und Schutz vor 
Willkür gewährt, wie die freiheitliche Demokra-
tie. Auch in schwierigen Zeiten lohnt es sich da-
her für diese Staatsform und den Erhalt unserer 
Freiheit einzutreten. Politik muss die Menschen 
wieder mitnehmen auf dem Weg in die gemein-
same Zukunft! Politik muss die Menschen wie-
der überzeugen und ihnen vertrauen, statt sie 
mit Vorschriften und Verboten zu überziehen. 
Politik muss die Menschen wieder begeistern für 
diese Demokratie! Politik muss dafür sorgen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger „Demokratie“ 
und „Freiheit“ wieder in einem Atemzug nen-
nen! Dass ist die einzig wirkungsvolle „Brand-
mauer“ gegen Populismus, Hetze und dumpfe 
Parolen.

Politik muss auf Landes- und Bundesebene 
endlich wieder mehr Demokratie wagen! Lassen 
sie uns in unseren Gemeinden – wo immer es 
möglich ist – damit beginnen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
hoffnungsfrohe Weihnachtstage, einen festlichen Jahreswechsel

sowie Gesundheit, Glück und Zuversicht
für das neue Jahr 2026!

Ihr

Ralph Bothe
Bürgermeister
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Verbandsgemeinde Monsheim

HAUPTSATZUNG
der Verbandsgemeinde Monsheim vom 17. Dezember 2025 
Der Verbandsgemeinderat Monsheim hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung 
(GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durch-
führung der Gemeindeordnung (GemODVO) vom 21.02.1974 (GVBl. 1973 S. 419), des § 
2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter 
(KomAEVO) vom 27.11.1997 (GVBl. S. 435), der §§ 10, 47 Abs. 7 und 55 des Landesgeset-
zes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz -LBKG-) vom 17.06.2025 (GVBl. S. 171), und des § 2 der 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung vom 12.03.1991 (GVBl. S. 85), alle Normen in der 
derzeit aktuellen Fassung, die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Monsheim erfolgen im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Monsheim.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen 
können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der 
Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch 
öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungs-
frist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen kei-
ne Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an 
mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und 
hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Verbandsge-
meinderates oder eines Ausschusses beziehungsweise eines Beirates werden abweichend 
von Absatz 1 in der durch den Verbandsgemeinderat durch Beschluss bestimmten 
Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem in Absatz 
1 Satz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist. Der Verbandsgemein-
derat entscheidet durch Beschluss in welcher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen; 
der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen.

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die 
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf-
schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an den Bekannt-
machungstafeln in den Ortsgemeinden. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach 
Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht 
der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-
chungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach § 17 a der Gemeindeordnung.
§ 3

Ausschüsse des Verbandsgemeinderates Monsheim
(1) Der Verbandsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Werksauschuss 
3. Bau-, Agrar- und Umweltausschuss 
4. Schulträgerausschuss 
5. Rechnungsprüfungsausschuss 
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 11 Mitglieder und für jedes Mitglied eine 

Stellvertreterin/einen Stellvertreter. Abweichend von Satz 1 hat der Rechnungsprü-
fungsausschuss 7 Mitglieder und für jedes Mitglied eine Stellvertreterin/einen Stellver-
treter.

(3) Die Mitglieder des Ausschusses nach Absatz 1, Ziffer 5 werden aus der Mitte des 
Verbandsgemeinderates gewählt. Die Ausschüsse nach Absatz 1, Ziffern 1 bis 3 werden 
aus Mitgliedern des Verbandsgemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen 
und Bürgern der Verbandsgemeinde gebildet, wobei mindestens die Hälfte der Aus-
schussmitglieder Mitglied des Verbandsgemeinderates sein soll. Entsprechendes gilt 
für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder.

(4) Fünf Mitglieder des Schulträgerausschusses (Absatz 1, Ziffer 4) werden aus Mitgliedern 
des Verbandsgemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der 
Verbandsgemeinde gewählt, wobei mindestens die Hälfte dieser Ausschussmitglieder 
Mitglied des Verbandsgemeinderates sein soll. Entsprechendes gilt für die Stellvertreter 
dieser Ausschussmitglieder. Dem Schulträgerausschuss gehören zusätzlich an den 
Schulen des Schulträgers tätige Lehrkräfte und gewählte Elternvertreterinnen und 
Elternvertreter an, wobei jede Schulart angemessen berücksichtigt wird. 

§ 4
Übertragung von Aufgaben des Verbandsgemeinderates auf Ausschüsse

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 
Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Verbandsgemeinderates. Sie gilt bis zum Ende 
der Wahlzeit des Verbandsgemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss 
nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unbe-
rührt.

(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden 
Angelegenheiten übertragen:

 1. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 
bis zu einem Betrag von 15.000 Euro, soweit die Entscheidung hierüber nicht 
dem Bürgermeister übertragen ist. 

 2. Verfügung über Verbandsgemeindevermögen einschließlich Grundvermögen 
bis 25.000 Euro, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister 
übertragen ist. 

 3. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einer Wertgrenze von 25.000 Euro 
soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister oder dem Bau-, 
Agrar- und Umweltausschuss übertragen ist. 

 4. Stundung, Erlass und unbefristete Niederschlagung von gemeindlichen Forde-
rungen bis 25.000 Euro, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürger-
meister übertragen ist. 

 5. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Abschluss von 
Vergleichen von grundsätzlicher oder finanziell herausragender Bedeutung.

(3) Dem Bau,- Agrar- und Umweltausschuss wird die Beschlussfassung über die Vergabe 
von Aufträgen und Arbeiten für Neubau-, Umbau-, Bauerweiterungs- und Bauunter-
haltungsmaßnahmen bis zu einer Wertgrenze von 15.000 Euro übertragen, soweit die 
Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist.

(4) Die den Werksausschuss betreffenden Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung der 
Verbandsgemeindewerke geregelt. Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsver-
ordnung bleiben unberührt.
(5) Wertgrenzen der Absätze (2) bis (3) gelten zuzüglich Umsatzsteuer und im Einzelfall 

bzw. je Auftrag.
§ 5

Übertragung von Aufgaben des Verbandsgemeinderates auf den Bürgermeister
(1) Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertra-

gen:
 1. Verfügung von Verbandsgemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 10.000 

Euro im Einzelfall,
 2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel bis zu einer Wertgrenze von 10.000 Euro im Einzelfall,
 3. Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushalts-

satzung,
 4. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 

bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,00 Euro im Einzelfall,
 5. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 

nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Verbandsgemeinde-
rates,

 6. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im 
Einzelfall und  
- befristete Niederschlagung in unbegrenzter Höhe 
- unbefristete Niederschlagung bis zu einem Betrag von 5.000 Euro  
- Erlass bis zu einem Betrag von 500,00 Euro, 

 7. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte,
 8. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln 

- zur Fristwahrung  
- zur Durchführung von Gerichtsverfahren sowie der Abschluss von Verglei-
chen, soweit nicht der Haupt- und Finanzausschuss aufgrund dieser Hauptsat-
zung zuständig ist. 

(2) Die den Eigenbetrieb betreffenden Zuständigkeitsbestimmungen bleiben unberührt. 
Ebenso bleiben sonstige besondere gesetzliche Zuständigkeitsbestimmungen unbe-
rührt.

(3) Wertgrenzen des Abs. (1) gelten zuzüglich Umsatzsteuer und im Einzelfall bzw. je 
Auftrag.

§ 6
Beigeordnete

Die Verbandsgemeinde Monsheim hat bis zu 3 ehrenamtliche Beigeordnete.
§ 7

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Verbandsgemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen 

Aufwendungen erhalten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 
2 bis 6. Für die Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates dienen, erhalten die Verbandsgemeinderatsmit-
glieder eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2, 3, und 6.

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 25,00 €.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten 

zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller 

Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen 
und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen 
Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Ver-
dienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 20,00 € je Sitzung. Personen, 
die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen 
aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 
ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich

 1.  in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit 
ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder  

 2.  in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pfle-
gebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. Liegen 
die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der 
Ausgleich nur einmal gewährt. In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter 
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  den Voraussetzungen des Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe 
des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fortbil-
dungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; 
entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für 
Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

(6) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tag in zeitlichem Zusammenhang 
wird nur insgesamt ein Sitzungsgeld gewährt. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die 
ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf jährlich die Zahl der Verbandsgemeinderatssitzun-
gen um höchstens fünf Fraktionssitzungen übersteigen.

§ 8
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Verbandsgemeinderates erhalten eine Entschädi-
gung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 25,00 €.

(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte der Verbandsgemeinde erhalten eine 
Entschädigung nach Absatz 1.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 und Abs. 6 Satz 1 entsprechend. 
§ 9

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Bürgermeisters 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 KomAEVO zuzüglich 33 1/3 % gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 KomAEVO. Erfolgt die 
Vertretung des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie 
für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags gemäß Satz 1. Erfolgt 
die Vertretung während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die 
Aufwandsentschädigung die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 
gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Verbandsgemeindera-
tes, der Ausschüsse, der Fraktionen, der Beiräte und der Besprechungen mit dem Bür-
germeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Verbandsgemeinderatsmitglieder festgesetzte 
Aufwandsentschädigung, sofern sie nicht bereits hierfür eine Entschädigung als 
gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied erhalten. § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

(3) § 7 Abs. 4, 5 und Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.
(4) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer 

nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der 
Verbandsgemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversiche-
rungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 10
Entschädigung der Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche pauschale 
Entschädigung in Höhe von 75,00 €. § 7 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. Darüber 
hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbesondere Sitzungsgelder, geleistet.

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer 
nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der 
Verbandsgemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversiche-
rungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 11
Aufwandsentschädigung für Feuerwehrangehörige

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen 
Aufwendungen erhalten die Feuerwehrangehörigen eine Entschädigung nach Maßgabe 
der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung und der Absätze 2 bis 6. 

(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten 
 1. der Wehrleiter 
 2. der stellvertretende Wehrleiter 
 3. die Wehrführer, 
 4. die stellvertretenden Wehrführer,
 5. die Gerätewarte, 
 6. die Atemschutzgerätewarte, 
 7. die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung, 
 8. die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege der Informa-

tions- und Kommunikationsmittel, 
 9. die Jugendfeuerwehrwarte.
(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatlichen Pauschbetrags gewährt. 

Daneben werden die in § 5 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung genannten Aufwen-
dungen besonders erstattet. Ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die nicht in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, wird der Verdienstausfall in Form eines 
pauschalierten Stundenbetrages in Höhe von 12,50 Euro pro Stunde ersetzt. Wird ein 
höherer Verdienstausfall geltend gemacht, so ist als Tagessatz ein Betrag in Höhe des 
dreihundertsten Teils des Gesamtbetrages der Einkünfte gemäß Einkommensteuerbe-
scheid des vorvergangenen Jahres zu Grunde zu legen, höchstens jedoch 175,00 Euro.

(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für: 
 1. den Wehrleiter das 2,0-fache des Mindestbetrages gem. § 10 Abs. 1 der Feuer-

wehr-Entschädigungsverordnung zuzüglich eines Zuschlages für jede im 
Verbandsgemeindegebiet aufgestellte örtliche Feuerwehreinheit 

 2. den Stellvertretenden Wehrleiter das 1,0-fache des Mindestbetrages gem. § 10 
Abs. 1 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 

 3. die Wehrführer der  
- Feuerwehreinheiten Hohen-Sülzen, Mölsheim, Mörstadt und Wachenheim das 
1,5-fache des Mindestsatzes gem. § 10 Abs. 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung, deren Vertreter das 0,75-fache des Mindestsatzes gem. § 10 Abs. 3 
der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, 
- Feuerwehreinheiten Flörsheim-Dalsheim, Monsheim und Offstein das 3,0-
fache des Mindestsatzes gem. § 10 Abs. 2 der Feuerwehr-Entschädigungsverord-
nung, deren Vertreter das 1,5-fache des Mindestsatzes gem. § 10 Abs. 3 der 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung

 4. die Gerätewarte der 
  a. Feuerwehreinheit der VG Monsheim für 2 Person das 7,0-fache des 

Mindestsatzes gem. § 11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverord-
nung, 

  b. Feuerwehreinheit Flörsheim-Dalsheim, Monsheim und Offstein für 
jeweils 2 Personen, je Person das 4,0-fache des Mindestsatzes gem. § 
11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

  c. Feuerwehreinheit Hohen-Sülzen, Mölsheim, Mörstadt und Wachen-
heim für jeweils 1 Person das 2,0-fache des Mindestsatzes gem. § 11 
Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

 5. den Atemschutzgerätewart (2 Personen), je Person das 7,0-fache des Mindest-
satzes gem. § 11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

 6. den Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung das 1,25-fache 
des Mindestsatzes gem. § 11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

 7. den Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege der Infor-
mations- und Kommunikationsmittel das 1,25-fache des Mindestsatzes gem. § 
11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

 8. die Jugendfeuerwehrwarte das 1,0-fache des Mindestsatzes gem. § 11 Abs. 4 der 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung,

 9. den Gerätewart der persönlichen Schutzausrüstung (zuständig für Waschen, 
Pflegen und Wiederherstellen der Einsatzkleidung) das 2,0-fache des Mindest-
satzes gem. § 11 Abs. 5 der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung.

(5) Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige haben Anspruch auf Zahlung einer Aufwands-
entschädigung, wenn sie zu Einsätzen herangezogen werden bei denen auf Grund des 
§ 55 LBKG Kostenersatz geleistet worden ist. Die Aufwandsentschädigung ergibt sich 
aus dem Produkt des maßgebenden Stundensatzes und der tatsächlichen Stundenzahl, 
zu der der/die Feuer-wehrangehörige herangezogen worden ist. Der Stundensatz 
beträgt 10,00 Euro.

(6) § 7 Abs. 5 und § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.
§ 12

Weitere Ehrenämter
(1) Der Verbandsgemeinderat bildet einen Jugend- und Sozialbeirat. Der Jugend- und 

Sozialbeirat setzt sich aus Ratsmitgliedern und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und 
Bürger der Verbandsgemeinde zusammen. § 44 Abs.1, Satz 2, 2. Halbsatz GemO findet 
keine Anwendung. Der Jugend- und Sozialbeirat hat 11 Mitglieder und für jedes 
Mitglied einen Stellvertreter. Die Mitglieder des Jugend- und Sozialbeirates erhalten 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €.

(2) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. 
Finden gleichzeitig Wahlausschusssitzungen verschiedener Wahlen und Abstimmun-
gen statt, wird die Aufwandsentschädigung nur einmal gewährt. Die Bestimmungen 
des § 7 Abs. 3 bis 5 und Abs. 6 Satz 1 gelten entsprechend.

(3) Der Verbandsgemeinderat kann eine/n Seniorenbeauftragten ernennen. Die/Der 
ehrenamtliche Seniorenbeauftragte erhält eine monatliche pauschale Entschädigung 
in Höhe von 75,00 Euro. Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, 
insbesondere Sitzungsgelder, geleistet.

§ 13
In-Kraft-Treten 

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 25.05.2010 in der Fassung der 3. Änderungs-

satzung vom 02.03.2022 außer Kraft.
Monsheim, den 18. Dezember 2025

Ausgefertigt:
(Ralph Bothe) Bürgermeister

Hinweis: gemäß § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) 
zur öffentlichen Bekanntmachung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Monsheim 
vom 17. Dezember 2025 Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung, der 
Ausfertigung oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber 
der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
Einjahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Monsheim, den 18. Dezember 2025

(Ralph Bothe)
Bürgermeister
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Abwasserzweckverband Grailsbach
Bekanntmachung
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Grailsbach hat in der Sitzung 
vom 26.11.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 
285.028,64 € und einem Jahresgewinn/Jahresverlust von 0,00 € festgestellt und dem 
Verbandsvorsteher, dessen Stellvertreter und der Verwaltung Entlastung erteilt. 
Die Feststellung des Jahresabschlusses, der Jahresabschluss mit allen Anlagen, der 
Prüfbericht der Lagebericht und der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft –Benz & Gunzenhäußer – zum Jahresabschluss 31.12.2024 liegen in der Zeit vom 
12.01.2026 bis 16.01.2026 zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindever-
waltung Monsheim, -Verbandsgemeindewerke- öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
Der Jahresabschluss kann unter der Webadresse www.vg-monsheim.de ebenfalls eingesehen 
werden.
Monsheim, dem 09.12.2025 Gez. Bothe

(Verbandsvorsteher)

Kurzprotokoll
über die öffentliche Sitzung des Schulträgerausschusses der VG Monsheim am Diens-
tag, 11.11.2025, im Konferenzraum im Erdgeschoss der Verbandsgemeinde Monsheim.

Tagesordnung
TOP 1
Verpflichtung eines ordentlichen und drei stellvertretenden Ausschussmitgliedern 
gemäß § 30 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO);
Aufgrund der Neuwahl der Schulelternsprecherinnen in der Grundschule Offstein wird in der 
Verbandsgemeinderatssitzung vom 08.10.2025 ein neues ordentliches und ein stellvertretendes, 
in der Realschule plus Flomborn/Flörsheim-Dalsheim ein stellvertretendes Mitglied in den 
Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Monsheim gewählt.
Das Ausschussmitglied Julia Schmitt wird über die Rechte und Pflichten belehrt und vor dem 
Amtsantritt in öffentlicher Sitzung durch Handschlag verpflichtet. Die beiden neuen stellver-
tretenden Ausschussmitglieder sind nicht anwesend und können nicht verpflichtet werden.
TOP 2
Stand geplanter Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in den Schulen und Sport-
hallen 2025
Es wurde darüber gesprochen welche Anschaffungen bzw. welche Arbeiten im vergangenen 
Jahr getätigt bzw. erledigt wurden, sowie die noch ausstehenden Arbeiten.
TOP 3
Notwendige Investitionen und Sanierungsmaßnahmen in den Schulen
- Ergebnisse der Begehung durch Bauabteilung
- Mittelanmeldung der Schulen für das Haushaltsjahr 2026
In allen drei Schulen ist der Bodenbelag unter den Spielgeräten defekt und muss überarbeitet werden.
Es wurden alle Punkte besprochen, die bei der Schulbegehung aufgefallen sind und notiert wurden.
Die Schulleitungen gaben im Vorfeld die Mittelanmeldungen für das neue Haushaltsjahr ab, diese 
wurden verlesen und besprochen.
TOP 4
Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaföG)
- Sachstand
Der Vorsitzende erläutert dem Ausschuss den Sachstand.
Ein Konvektomat wurde bereits für die Grundschule Monsheim angeschafft, ein weiterer 
ist zurzeit ausgeschrieben, über die Anschaffung wird noch in diesem Jahr abgestimmt. 
Von den restlichen Mitteln, die für die Grundschule Monsheim beantragt wurden, werden 
Möbel für die Betreuende Grundschule und Ausstattungsmaterial angeschafft.
An der Grundschule Offstein wird mit den verbleibenden Fördermitteln teilweise der Bau 
eines Mehrzweckraumes finanziert.
TOP 5
Berichte aus den Schulen
- Entwicklung der Schülerzahlen
- Situation der Ganztagsangebote und der betreuenden Grundschule mit Mittagsver-
pflegung
- Schülerbeförderung
- Sonstiges
Die Schulen haben die aktuellen Schülerzahlen, die Anzahl der angemeldeten Kinder in 
den Betreuenden Grundschulen und in den Ganztagsschulen mitgeteilt.
Die Schülertransportproblematik wurde erläutert; für die Realschule plus gibt es eine 
Lösung um morgens das ständige Zuspätkommen der Schüler zu umgehen. Diese muss 
jedoch vor Umsetzung noch verschiedene Gremien durchlaufen.
TOP 6
Sonstige aktuelle Themen
Keine.
TOP 7
Mitteilungen und Anfragen
Die nächsten Sitzungstermine finden am 18.03.2026 und am 10.11.2026 statt.
TOP 8
Einwohnerfragen
Es waren keine Einwohner anwesend.
Hinweis: Im Internet unter https://monsheim.gremien.info können alle bereits veröffentlich-
ten Protokolle jederzeit gelesen werden. Sie finden das Protokoll über die Recherche-Funk-
tion.

Andrea Häger, Schriftführerin

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 05. Januar 2026 um 19:00 Uhr findet im Bürgerhaus der Ortsgemeinde 
Flörsheim-Dalsheim die 2. öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Flörs-
heim-Dalsheim für die Wahlperiode 2024-2029 statt.
Tagesordnung:
1. Einwohnerfragen
2. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan 2026 

- Beratung und Empfehlungsbeschluss
3. Mitteilungen und Anfragen

Tobias Rohrwick, Ortsbürgermeister

Flörsheim-Dalsheim

Straßenausbau der nördlichen Bahnhofstraße / 
der Albert-Schweitzer-Straße
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner der og. Straßen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Ortsgemeinde informiert alle Bürgerinnen und Bürger regelmäßig, umfassend und 
transparent auf folgender Website über die laufende Baumaßnahme:
http://strassenausbau.floersheimdalsheim.de
Auf dieser Seite finden Sie nach und nach alle relevanten Informationen zum laufenden 
Straßenausbau. 
WICHTIGE INFO:
Ab sofort sind für den Vereinssport und die Nutzung der Turnhalle die Zuwegungen über 
den Pausenhof geöffnet, sodass der Lehrerparkplatz am Nachmittag und am Abend für 
Eltern und Sportler eine Parkmöglichkeit und kurze Wege bietet.
Selbstverständlich stehen das mit der Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro und ich selbst 
für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht bei Problemen oder Unstim-
migkeiten auf uns zuzukommen. Alle relevanten Kontaktdaten finden Sie ebenso auf der 
og. Website.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ortsbürgermeister Tobias Rohrwick

Neuer Infokanal der Ortsgemeinde 
auf WhatsApp
Ab sofort informiert die Ortsgemeinde auch auf einem eigenen 
WhatsApp-Kanal schnell und direkt über wichtige Neuigkeiten 
aus Flörsheim-Dalsheim.
Sie finden dort:
• Aktuelle Hinweise der Verwaltung
• Infos zu Terminen und Veranstaltungen
• Offizielle Bekanntmachungen
Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen und immer informiert bleiben!

Weihnachtliche Stimmung in 
Flörsheim-Dalsheim:
Weihnachtsbaum am Bahnhof
Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes 
den Weihnachtsbaum am Bahnhof gestellt und die beiden Fle-
ckenmauertürme weihnachtlich geschmückt. Herzlichen Dank 
hierfür!
Im Namen der Ortsgemeinde wünsche ich Ihnen frohe Weih-
nachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026! Bleiben 
Sie alle gesund!

Spieleabend der Ehrenamtsgruppe 
in Flörsheim-Dalsheim
Alle mit Spaß am Spielen sind herzlich Willkommen zu den Spieleabenden der Ehrenamts-
gruppe Flörsheim-Dalsheim.
Wann? Montag, 05.01.2026 ab 19:30h
Wo? Kath. Pfarrheim, Mittelgasse 1 im Ortsteil Dalsheim
Gerne können auch eigene Spiele / Spielvorschläge mitgebracht werden. 
Die vergangenen Spieleabende haben alle Anwesenden viel Spaß gemacht – getreu dem 
Motto: „Zusammen Spaß haben ist doch schöner als allein daheim.“
Für Rückfragen stehen Monika & Helmut Collet unter Tel.: 06243-7593 gerne zur Verfügung.
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„Kaffee, Kuchen, Schorle – das Bürgercafé 
in Flö-Da“
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Aktiven der IG Bürgercafé wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest und alles 
Gute für 2026!
Das nächste Bürgercafé findet am Freitag, den 13. Februar 2026 statt. Im Januar pausiert 
das Bürgercafé.

Es grüßt herzlich
Ihr Helferteam der IG Bürgercafé

„Flörsheim-Dalsheim im Advent“ 2025
Gemeinsam mit dem Vereinsring Flörsheim-Dalsheim e. V. gestaltet die Ortsgemeinde die 
Aktion „Flörsheim-Dalsheim im Advent“!
Wir laden daher unter dem Motto „Flörsheim-Dalsheim im Advent“ alle Bürgerinnen und 
Bürger zum geselligen und besinnlichen Beisammensein im Dezember ein. Neben den 
altbekannten Adventsfenstern sind auch neue Veranstaltungsformate dabei.
Wir freuen uns auf eine tolle und besinnliche Adventszeit! 
Die Termine finden Sie hier. Es sind noch Termine frei – melden Sie sich gerne, wenn 
Sie noch mitmachen wollen.
Bitte bringen Sie nach Möglichkeit ihre eigene Tasse mit.
Datum & Uhrzeit Veranstaltungsname Veranstalter Ort / Straße
Sa, 20.12.25 Weihnachtskonzert Ev. Kirchengemeinde Ev. Kirche Dalsheim
18 Uhr  „Engel haben  Dalsheim  Kirchgasse
   Himmelslieder“
So, 21.12.25 Weihnachten im WeinWohnZimmer Am Goldberg 71
14 - 19 Uhr WeinWohnZimmer Roland & Heiko Isselhard
4. Advent
Mo, 22.12.25 Adventsfenster  Brauchtumsverein am Sängerheim
18 Uhr      Flörsheim-Dalsheim in Dalsheim
Di, 23.12.25 Winter’s  Weinbau Winter  Mittelgasse 10
18 Uhr  Wei(h)nachtszauber   
Mi, 24.12.25  Weihnachtsgottesdienste Die Kirchengemeinden in den Kirchen

Mit freundlichen Grüßen
Susann John, Vorsitzende Vereinsring Tobias Rohrwick, Ortsbürgermeister

Sie suchen noch ein passendes 
Weihnachtsgeschenk?!
Verschenken Sie „Flörsheim-Dalsheim“!

„Gräfje 2025“ der Flörsheim-Dalsheimer Dorfschreiber ist erschie-
nen!
Es ist bereits das achte Heft in dieser Reihe und gefüllt mit Berichten 
von ehrenamtlichen Autoren, die das Geschehen mit Geschichten, 
Beiträgen, Bildern und Erinnerungen in der Doppelgemeinde 
lebendig werden lassen.
Das „Gräfje“ kann zum Preis von 8,- € im Rahmen der Sprechstunde 
des Ortsbürgermeisters immer mittwochs von 17:30h-18:30h in der 
Kita Kunterbunt, Rödlerstr. 3, erworben werden.
Auch über die Mitglieder des Arbeitskreises kann das Heft nach 

telefonischer Voranmeldung gekauft werden (Vorwahl 06243):
• Klaus Brunk, Tel. 5355
• Ute Frey, Tel. 905982
• Karin Henn, Tel. 5906
• Bruno Merkel, Tel. 5489
• Gerd Reder, Tel. 8312.
Vielen Dank an die IG Flörsheim-Dalsheimer Dorfschreiber für das große Engagement!

„Flörsheim-Dalsheim“-Kollektion:
Online-Shop bietet T-Shirts, Polos etc. aus der 
Weinburg Flö-Da!
Unter www.sport-fischer.com/floersheimdalsheim können T-
Shirts, Polos, Sweatshirts und vieles mehr im „Flö-Da“-Design 
unkompliziert bestellt werden. 
Ob im klassischen Design mit Wappen oder im modernen 
„Weinburg“-Design - viele Farben und Muster sind möglich.
Bildnachweis: Milana Meloth

Das Heimatbuch der Ortsgemeinde 
Flörsheim-Dalsheim

Anlässlich des 1.250-jährigen Jubiläums unserer Gemeinde im Jahr 2016 
hatte es sich der Arbeitskreis Heimatbuch zur Aufgabe gemacht, die 
jüngste Vergangenheit aus Flörsheim-Dalsheim aufzubereiten, zu doku-
mentieren und in einem Heimatbuch zusammenzufassen. Dieses Werk 
dokumentiert eindrucksvoll und zeitlos die jüngere Geschichte unserer 
Gemeinde und das gesellschaftliche Leben damals und heute. 
Preis: 20,- €

„Bilder aus alten Tagen“
Dieses bereits im Jahr 1988 erstmals unter Federführung des Heimatver-
eins erschienene Fotobuch wurde vor einigen Jahren erneut aufgelegt 
und bietet mit seinen „Bildern aus alten Tagen“ interessante und seltene 
Einblicke in die Geschichte unserer Doppelgemeinde. 
Preis: 15,- €

„Flersheim und Sickingen – 
Macht, Fehde und Familie am Ausgang des Mittelalters“ 
Das neu erschienene Buch des Heimatvereins Flörsheim-Dalsheim, in 
dessen Zentrum Franz von Sickingen steht, Anführer des pfälzischen 
Ritteraufstandes und Ehemann einer gewissen Hedwig von Flers-
heim, der Mutter seiner sieben Kinder. Hedwig und auch ihr Bruder 
Philipp von Flersheim, der es immerhin zum Bischof von Speyer 
brachte und nach dem auch eine Straße in Nieder-Flörsheim be-
nannt ist, sind in der Geschichtsschreibung zum großen Teil ver-
gessen. Dieses Werk widmet sich erstmals dem niederadeligen 

Geschlecht von Flersheim, welches seit dem 13. Jahrhundert in 
Rheinhessen und der Pfalz belegbar ist. Preis: 35,- €

Fotokalender 2026 mit 
Motiven aus Flörsheim-
Dalsheim
Die Naturfotografin Luisa Schaupp aus Flörsheim-
Dalsheim hat diesen exklusiven Fotokalender mit 
Motiven aus unserer Gemeinde gestaltet. Erfreuen Sie 
sich an den jahreszeitlich passenden Bildern unserer 
rheinhessischen Landschaft. Preis: 15,- €

Ortsfahnen in verschiedenen Größen
 • 3,0 x 1,20m – Preis: 45,- €
 • 2,0 x 0,80m – Preis: 40,- €
 • 1,5 x 0,60m – Preis: 35,- € 
 • NEU: 0,60 x 0,40m mit Wandhalterung & Stab – Preis: 15,- €
Alle Artikel können im Rahmen der Ortsbürgermeistersprechstunde immer 
mittwochs von 17:30h-18:30h in der Kita Kunterbunt (Rödlerstraße 3) 
erworben werden.
In dringenden Fällen kann auch per Mail unter info@floersheimdalsheim.de 
bestellt werden. Abholung und Bezahlung werden dann individuell abgespro-
chen.
Die Zahlung kann in bar (bitte passend), per PayPal oder per Rechnung erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ortsbürgermeister Tobias Rohrwick
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Vielen Dank!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Namen der Ortsgemeinde Hohen-Sülzen möchte ich mich auch in diesem Jahr bei allen 
engagierten Ehrenamtlern bedanken, welche die Gemeinde in den vergangenen Monaten 
tatkräftig unterstützt haben.
So konnten auch dieses Jahr wieder einige kleinere und größere Maßnahmen durch die 
engagierten Vereine und/oder Privatpersonen in der Ortsgemeinde umgesetzt werden. Ob 
die Unterstützung bei der Pflege der Grünflächen oder beim Helfen am Dreck-Weg-Tag 
erfolgte, jede Unterstützung seitens der ehrenamtlichen Helfer ist für die Gemeinschaft. 
Auch möchte ich die Unterstützung bei der Durchführung von kommunalen Veranstal-
tungen wie der Seniorenfahrt oder der Einwohnerversammlung hervorheben, ohne die 
solche Termine im örtlichen Veranstaltungskalender kaum zu realisieren sind.
Des weiteren möchte sich die Ortsgemeinde auch noch einmal für die verschiedenen 
Finanz- und Sachspenden bedanken, welche Sie im Laufe des Kalenderjahres erhalten hat. 
Durch solche Spenden lassen sich einzelne kleinere Maßnahmen einfach und unkompli-
ziert umsetzen, ohne den angespannten Gemeinde-Haushalt zu belasten.

Als Ortsbürgermeister möchte ich daher im Namen des Gemeinderates und der Dorfge-
meinschaft meinen Dank ausdrücken und sage: 
Vielen Dank! Nur durch die Unterstützung und das Engagement unserer Einwohner 
können wir unsere Dorfgemeinschaft stärken und verbessern.
Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen 
guten und gesunden Start ins Jahr 2026.

gez. Andreas Thon, Ortsbürgermeister

Absage Bürgersprechstunde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hiermit möchte ich ihnen mitteilen, 
dass die Bürgersprechstunde am Montag, dem 29. Dezember 2025 nicht stattfinden wird. 
Vielen Dank für ihr Verständnis!

gez. Andreas Thon, Ortsbürgermeister

Hohen-Sülzen

Veranstaltungskalender 2026
Am Mittwoch, 14.01.2026 findet um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung des Kultur-und 
Sozialausschuss statt. Hier werden alle Termine zusammengefasst, die für den Veranstal-
tungskalender 2026 gemeldet wurden. Alle Vereine, Geschäftsleute und Privatpersonen, 
die im kommenden Jahr eine Veranstaltung in Mölsheim machen möchten, können vorab 
die jeweiligen Termine an die Gemeinde melden (buergermeister@mölsheim.de oder 0152 
33656491). Selbstverständlich werden auch bei der Sitzung noch gerne Veranstaltungen 
aufgenommen. Der Kalender soll als Printversion und Digital jedem Haushalt für das Jahr 
2026 bereitgestellt werden.
Wildbienenpfad
Zur Wiederbelebung des Wildbienenpfad wird am Donnerstag, 29.01.2026 in der Ein-
trachthalle ein Vertreter des BUND einen Vortrag halten. Thema ist der Wiederaufbau und 
die zukünftige Pflege des Pfades. Hierzu sind alle eingeladen, die an dem Projekt teilneh-
men möchten.

Mit freundlichen Grüßen / best regards / sincéres salutations.
Maximilian Kniel

Ortsbürgermeister Mölsheim

Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mölsheim vom 30. April 2013 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 27. Juni 2019
2. Änderungssatzung vom 05. Februar 2025
Der Ortsgemeinderat Mölsheim hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung 
(GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) und der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) vom 21.02.1974 (GVBl. S. 98), jeweils 
in der heute gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 05. Februar 2025 die folgende 2. Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel 1:
§ 4 Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister

Es wird die Ziffer 11. ergänzt:
11. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB mit Ausnahme von § 
31 Abs. 2 und § 35 BauGB.

Artikel 2:
§ 6 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates

 • Der Betrag in § 6 Abs. 2 wird geändert auf 25,00 €. 
 • Der Betrag in § 6 Abs. 4 Satz 2 wird geändert auf 25,00 €.
 • Der Betrag in § 6 Abs. 4 Satz 3 Ziffer 1. wird geändert auf 25,00 €.
 • Der Betrag in § 6 Abs. 4 Satz 3 Ziffer 2. wird geändert auf 25,00 €.

Artikel 3:
§ 7 Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

Der Betrag in § 7 Abs. 1 wird geändert auf 25,00 €.
Artikel 4:

§ 10 Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
Der Betrag in § 10 Satz 1 wird geändert auf 25,00 €.

Artikel 5:
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Mölsheim, den 11. Dezember 2025

Ausgefertigt:
Maximilian Kniel, Ortsbürgermeister

Hinweis: gemäß § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) 
zur öffentlichen Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung vom 05. Februar 2025 zur 
Hauptsatzung der Ortsgemeinde Mölsheim vom 30. April 2013 in der Fassung der 
1. Änderungssatzung vom 27. Juni 2019
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber 
der Ortsgemeinde Mölsheim oder der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
Einjahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Mölsheim, 11. Dezember 2025

Maximilian Kniel
Ortsbürgermeister

Mölsheim

Monsheim
HAUPTSATZUNG

der Ortsgemeinde Monsheim
Der Ortsgemeinderat Monsheim hat in seiner Sitzung am 15.12.2025 auf Grund der §§ 24 und 
25 Gemeindeordnung (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), der §§ 7 und 8 der Landesver-
ordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) vom 21.02.1974 (GVBl. 1973 
S. 419) und des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) vom 27.11.1997 (GVBl. S. 435) in der jeweils heute gültigen Fassung 
die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Monsheim erfolgen im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Monsheim.  
Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse 
„https://www.monsheim.de“

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können 
abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in dem Dienstgebäude der Verbandsgemeinde-
verwaltung Monsheim, Alzeyer Straße 15, 67590 Monsheim zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort 
(Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn 
der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien 
Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, 
dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür 
keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Ortsgemeinderates 
Monsheim oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel, die sich am Rathaus in Monsheim, Hauptstraße 47 befindet, 
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr 
möglich ist.

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die 
vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf-
schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf/durch Aus-
hang an der Bekanntmachungstafel, die sich am Rathaus in Monsheim, Hauptstraße 47 
befindet . Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-
chungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 1. Haupt- und Finanzausschuss 
 2. Bau-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss 
 3. Sozial-, Kultur und Dorfgemeinschaftsausschuss 
 4. Rechnungsprüfungsausschuss
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 8 Mitglieder und für jedes Mitglied 1 Stellvertreter. 

Abweichend von Satz 1 hat der Rechnungsprüfungsausschuss 5 Mitglieder und für jedes 
Mitglied 1 Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder des Ausschusses nach Absatz 1 Ziffern 1. und 4. werden aus der Mitte des 
Ortsgemeinderates gewählt; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder.
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(4) Die Mitglieder der Ausschüsse nach Absatz 1 Ziffern 2. und 3. werden aus Mitgliedern des 
Ortsgemeinderates und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde 
gebildet. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder sollen Mitglied des Ortsgemein-
derates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmitglieder. 

§ 3
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 
Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der 
Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder 
entzogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben unberührt.

(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden Angele-
genheiten übertragen: 

 1. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen 
oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000,00 €, soweit die Entscheidung 
hierüber nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist. 

 2. Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 2.500,00 €, soweit 
die Entscheidung nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist.

(3) Dem Bau-, Umwelt und Landwirtschaftsausschuss wird die Beschlussfassung über die 
folgenden Angelegenheiten übertragen: 
Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einem Betrag von 10.000,00 €, soweit die 
Entscheidung nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist.

(4) Wertgrenzen der Absätze (2) bis (3) gelten zuzüglich Umsatzsteuer und im Einzelfall bzw. 
je Auftrag.

§ 4
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:
(1) Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu 

einer Wertgrenze von 7.500,00 € je Auftrag.
(2) Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder 

Auszahlungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 € im Einzelfall.
(3) Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des Ortsgemeinderates.
(4) Verfügung über Gemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 1.000,00 € im Einzelfall.
(5) Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maßgabe 

allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Ortsgemeinderates.
(6) Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 € im Einzelfall.
(7) Unbefristete Niederschlagung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 2.000,00 

€ im Einzelfall.
(8) Erlass gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 500,00 € im Einzelfall.
(9) Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Fristwahrung.
(10) Die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaftsver-

sammlung.
(11) Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB mit Ausnahme von § 31 

Abs. 2 und § 35 BauGB.
(12) Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen im 

Sinne des § 14 Abs. 2 GemO.
(13) Wertgrenzen der Abs. (1), (2) und (4) gelten zuzüglich Umsatzsteuer und im Einzelfall bzw. 

je Auftrag.
§ 5

Beigeordnete
(1) Die Ortsgemeinde Monsheim hat bis zu drei Beigeordnete.
(2) Für die Verwaltung der Ortsgemeinde werden Geschäftsbereiche gebildet, die auf die 

Beigeordneten zu übertragen sind. 
§ 6

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwen-

dungen erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des 
Ortsgemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. Für die 
Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der Sitzungen des Ortsge-
meinderates dienen, erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder eine Entschädigung nach 
Maßgabe der Absätze 2, 3, 6 und 7.

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 25,00 €.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrtkosten für Fahrten zwischen 

Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe 

ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwil-
ligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversi-
cherungsbeiträgen. Selbstständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in 
Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen 
Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 
versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten auf Antrag einen Ausgleich

 1. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen 
wohnendes Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder 

 2. in Höhe von 25,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich 
nur einmal gewährt. In den Fällen des § 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des 
Satzes 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung 
gewährt würde, erstattet, wenn die Fortbildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden 
einschließlich Pausen dauert; entsprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).
(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder für Dienst-

reisen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.
(6) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird nur insge-

samt ein Sitzungsgeld gewährt; es gilt der höhere Betrag (vgl. Abs. 4 Satz 4 Halbsatz 2).
(7) Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf einschließlich 

der nach Absatz 6 abgegoltenen Sitzungen jährlich das Zweifache der Zahl der Ortsgemein-
deratssitzungen nicht übersteigen.

§ 7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates erhalten eine Entschädigung in Form 
eines Sitzungsgeldes in Höhe von 25,00 €.

(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Ortsgemeinderates oder der 
Ortsgemeinde erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 bis 6 entsprechend.
§ 8

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters
(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 

KomAEVO.
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach 

einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde 
getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf 
die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 9
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters 
eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für 
die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel 
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. 
Erfolgt die Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, 
so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. 
Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.

(2) Den ehrenamtlichen Beigeordneten wird ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen. 
Folgende Geschäftsbereiche werden den Beigeordneten zugeteilt:

 1. Beigeordnete/r: Gebäudemanagement kommunaler Immobilien (Güterhalle, Rathaus, 
Kindergarten, Trauerhallen), Betreuung von Neubauten, Schnittstelle zum Fachbereich 
Bauen der Verbandsgemeinde Monsheim.

 2. Beigeordnete/r: Gemeindebauhof. Die Gemeindebediensteten sind der/dem Inhaber/in 
des Geschäftsbereichs 2 arbeitsrechtlich unterstellt.

 3. Beigeordnete/r: Hochwasserschutz, Starkregenereignisse, Wirtschaftswege. 
Die Beigeordneten erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung wie folgt: 
 1. Beigeordnete/r in Höhe von 7,5 % 
 2. Beigeordnete/r in Höhe von 15 % und 
 3. Beigeordnete/r in Höhe von 7,5 % 
der dem Ortsbürgermeister zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung.

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 oder 2 
gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der 
Ausschüsse und der Besprechungen mit dem Ortsbürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die 
für Ortsgemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung, sofern sie nicht be-
reits hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmitglied erhalten. § 6 
Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, jedoch in 
Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen 
und denen keine Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 gewährt wird, 
erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsent-
schädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindes-
tens jedoch 13,20 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Abs. 4 GemO.

(5) § 6 Abs. 4, 5 und 6 sowie § 8 Abs. 2 gelten entsprechend.
§ 10

Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. Finden 

gleichzeitig Wahlausschusssitzungen verschiedener Wahlen und Abstimmungen statt, wird 
die Aufwandsentschädigung nur einmal gewährt.

(2) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine 
pauschalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das 
Erfrischungsgeld beträgt 25,00 € je Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag 
mehrere Wahlen und Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur 
einmal gewährt.

(3) Der Ortgemeinderat kann eine/n Beauftragten für die Verwaltung der Güterhalle ernennen. 
Die/der ehrenamtliche Beauftragte erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 7,5 % der dem Ortsbürgermeister zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung. 
Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbesondere Sitzungsgelder, 
geleistet. Die Regelungen der §§ 6 und 7 sind hiervon nicht betroffen.

(4) § 8 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 11

In-Kraft-Treten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 06.09.2021 in der Fassung der 1. Änderungssatzung 

vom 18.07.2023 und der 2. Änderungssatzung vom 08.07.2024 außer Kraft.
Monsheim, den 16. Dezember 2025

Ausgefertigt:
(Kevin Zakostelny), Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Monsheim vom 15. Dezem-
ber 2025
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der Einjahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 

jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Orts-
gemeinde Monsheim oder der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
Einjahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Monsheim, 16. Dezember 2025

Kevin Zakostelny, Ortsbürgermeister

Dorfmoderation - 
Arbeitskreise starten im Januar
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation wurde als nächster Schritt die 
Bildung von thematischen Arbeitskreisen angekündigt. Nach der Auswertung der Haus-
haltsbefragung und anhand der eingebrachten Themen in der Veranstaltung, wurden 
folgende Arbeitskreise gebildet, die sich wie folgt treffen:
14.01.2026 Arbeitskreis “Dorfgestaltung“ 
21.01.2026 Arbeitskreis “Soziales, Kultur und Dorfgemeinschaft“ 
28.01.2026 Arbeitskreis “Verkehr & Mobilität“ 
jeweils um 19.00 Uhr im Rathaus
Jeder und jede ist herzlich eingeladen, an den Sitzungen der Arbeitskreise teilzunehmen 
und seine Ideen und Anregungen aktiv einzubringen. Wer fortlaufend informiert bleiben 
möchte, kann sich gerne in den bestehenden E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen. Hierzu 
senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen und Kontaktdaten an mail@3bplan.de
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und den Austausch mit Ihnen!

Kevin Zakostelny, Ortsbürgermeister



Amtsblatt VG Monsheim Samstag, 20. Dezember 2025– 10 –

Gemeinsamer Weihnachtsgruß
Liebe Offsteinerinnen und Offsteiner,
das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden. Die Adventszeit erinnert uns daran, im oft 
hektischen Alltag bewusst innezuhalten, auf die vergangenen Monate zurückzublicken und 
die Entwicklungen in unserer Gemeinde mit etwas Abstand zu betrachten. Vieles wurde 
erreicht, manches befindet sich noch auf dem Weg, und neue Aufgaben stehen bereits vor 
uns.
Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Offstein von einem verlässlichen und sachorientierten 
Miteinander im Ortsgemeinderat profitiert. Die drei Fraktionen FWG, LuK und SPD 
arbeiten kontinuierlich und mit klarer Ausrichtung daran, die Lebensqualität im Ort zu 
stärken, notwendige Projekte voranzubringen und Zukunftsthemen frühzeitig anzugehen. 
Unterschiede in der Herangehensweise gehören zur politischen Arbeit, doch entscheidend 
ist, dass der gemeinsame Wille zum Fortschritt über allem steht. Dieser Grundkonsens hat 
das Arbeiten im Rat geprägt und ermöglicht, Verantwortung konstruktiv und respektvoll 
wahrzunehmen.
Wir werden diesen Weg fortsetzen: mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen, mit 
Offenheit für neue Ideen und mit dem Anspruch, Offstein nachhaltig und verlässlich 
weiterzuentwickeln. Dazu gehört, Bewährtes zu sichern, notwendige Veränderungen 
entschlossen anzugehen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt 
zu halten.
Die Weihnachtszeit bietet die Chance, zur Ruhe zu kommen, Zeit mit Familie und Freunden 
zu verbringen und Kraft für das kommende Jahr zu sammeln. Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Angehörigen ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest, Zuversicht, Gesundheit 
und Glück. Für das Jahr 2026 wünschen wir Ihnen einen guten Start, Erfolg bei Ihren 
Vorhaben und viele positive Momente.

Ihr Ortsgemeinderat Offstein

Info zum Glasfaserausbau
Die Deutsche Glasfaser (DG) baut derzeit unser Ort mit Glasfaser aus. Alle Haushalte, die 
einen 24‐Monatsvertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen haben, erhalten im 
Rahmen dieses Vertrags den Glasfaser‐Hausanschluss kostenlos.
Der aktuelle Stand ist dabei unterschiedlich: Bei einigen Haushalten ist der Hausanschluss 
bereits vollständig installiert, bei anderen fehlt noch der eigentliche Anschluss oder sogar 
das Leerrohr im Haus.
Die Deutsche Glasfaser hat uns darüber informiert, dass derzeit alle Ortschaften nachein-
ander vollständig fertiggestellt werden. Dies umfasst:
-> die Beseitigung von Bauschäden,
-> alle noch notwendigen Tief‐ und Montagearbeiten,
-> sowie die vollständige Installation des Hausanschlusses bis zur Betriebsbereitschaft.
Die DG baut dabei dem sogenannten „Licht“ hinterher. Aktuell befindet sich der Ausbau 
in Flörsheim‐Dalsheim. Anschließend folgen in dieser Reihenfolge:
Mölsheim – Wachenheim (über Monsheim) – Hohen‐Sülzen – Offstein
Erst nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann der jeweilige Ort vollständig in 
Betrieb gehen.
Vor einigen Tagen wurde ein Werbeflyer von 1&1 verteilt, der den Eindruck vermittelt, 
dass Glasfasertarife auch direkt bei 1&1 bestellt werden können. Das ist grundsätzlich 
richtig, da die Deutsche Glasfaser und 1&1 seit Oktober 2025 kooperieren.
Wichtig ist jedoch folgender Hinweis:
Viele Haushalte haben einen Vorvertrag mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen. Der 
kostenlose Glasfaser‐Hausanschluss ist ausschließlich an einen 24‐Monatsvertrag bei der 
Deutschen Glasfaser gekoppelt.
Welche Auswirkungen ein Wechsel zu 1&1 während der aktuellen Vorvertragsphase hat 
und ob in diesem Fall der Hausanschluss eventuell in Rechnung gestellt wird, sollten 
Sie vorab direkt mit der Deutschen Glasfaser klären.
Unabhängig davon gilt: Ein Wechsel des Anbieters beschleunigt den Ausbau oder die 
Fertigstellung des Hausanschlusses nicht. Wir müssen abwarten, bis die Deutsche Glasfaser 
die Arbeiten in unserem Ort vollständig abgeschlossen hat.

Andreas Böll
Ortsbürgermeister

Dream-Team Shopping-Queen
Auch in diesem Jahr erstrahlt der Weihnachtsbaum vor der katholischen Kirche in Offstein 
wieder in festlichem Glanz.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Shopping‐Queens, die den Weihnachtsbaum 
ausgesucht und gespendet haben. Darüber hinaus haben sie auch das Schmücken des 
Baumes übernommen und damit maßgeblich zur weihnachtlichen Atmosphäre in unserem 
Ort beigetragen.
Unterstützung erhielten die Shopping‐Queens dabei von unserer Feuerwehr Offstein, die 
tatkräftig mit angepackt hat. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön.
Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit. Davon haben alle Offsteinerinnen und 
Offsteiner etwas.
Vielen Dank für euren Einsatz, eure Unterstützung und eure Verbundenheit mit unserem Ort.
Ein herzliches Vergelt’s Gott.

Andreas Böll
Ortsbürgermeister

Offstein



Amtsblatt VG Monsheim Samstag, 20. Dezember 2025– 11 –

Freiwillige Feuerwehr 
Verbandsgemeinde Monsheim
Lehrgang „Truppmann Teil 1“ (Grundausbildung) erfolgreich absolviert

Die nachfolgend genannten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemein-
de Monsheim haben die Feuerwehr-Grundausbildung (Lehrgang „Truppmann, Teil 1“) 
erfolgreich absolviert. Der Lehrgang auf Kreisebene fand in der Zeit vom 24.09. bis 
12.11.2025 unter Leitung der Kreisausbilder Oliver Fischer, Marc Poth und Christian 
Matthes (alle VG Monsheim) in Monsheim statt. Er umfasste 70 Unterrichtseinheiten mit 
je 45 Minuten und endete mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung.

Colin Dickerscheid (Offstein)

Jadon Di Bona (Flörsheim-Dalsheim)

Robin Dürkes (Monsheim)

Johannes Grad (Offstein)

Philipp Guthy (Mörstadt)

Felix Kloos (Hohen-Sülzen)

Henri-Peter Steger (Offstein)

Tom Tiedtke (Monsheim)

Alina Volz (Offstein)

Ziel der Truppmann-Ausbildung Teil 1 ist die Befähigung zur Übernahme von grundlegenden 
Tätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz in Truppmannfunktion unter Anleitung.

Wir danken den Nachwuchskräften unserer Freiwilligen Feuerwehr für ihre Bereitschaft, 
einen nennenswerten Teil ihrer Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen und 
wünschen ihnen für diese wichtige Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.

Ralph Bothe, Bürgermeister
Tobias Tiedtke, stv. Wehrleiter

Freiwillige Feuerwehr

Nicht amtliche Beiträge

Sonstige nicht amtliche 
Bekanntmachungen und 

Mittelungen

Mehrgenerationenhaus Monsheim

Kontaktdaten:
Mehrgenerationenhaus Monsheim: 67590 Monsheim, Hauptstraße 111 

(Kriegsheim – Alte Schule/Alter Kindergarten) 
Sie erreichen uns: Im MGH-Büro unter Tel: 06243 6165 

Sabine Bayer, Koordinatorin, mobil: 0157 56789149 
Email: mgh.monsheim@ekhn.de
Susan Mennel, Sozialpädagogin, mobil: 0176 70065094 
Email: susan.mennel@ekhn.de

Aktuelle Infos: Auf unserer Homepage: www.mehrgenerationenhaus-monsheim.de
Folgen Sie uns auf Facebook - @MehrgenerationenhausMonsheim oder Instagram - 
@mehrgenerationenhausmonsheim oder unserem WhatsApp-Kanal: MGH Monsheim 
(gerne sende ich Ihnen auch einen Link zu)
 Monsheim, den 15. Dezember 2025

Schließzeit des MGH über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel
Ein bewegtes, lebendiges und erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende zu – und wir möchten 
uns herzlich bedanken! Dank zahlreicher engagierter Ehrenamtlicher, Kooperationspart-
ner*innen, Besucher*innen und Gruppen war 2025 ein Jahr voller Begegnungen, kreativer 
Ideen, Unterstützung und gemeinsamer Momente.
Nun ist es Zeit für eine kleine Verschnaufpause.
Nach unserer letzten Veranstaltung, dem Kurzfilmtag am 13.12.2025, verabschieden wir 
uns in die Feiertage. Das MGH bleibt vom 15.12.2025 bis einschließlich 11.01.2026 
geschlossen. In dieser Zeit finden keine regelmäßigen Angebote statt und das Haus wird 
für die jährliche Grundreinigung vorbereitet. In der Woche 15.–19.12.2025 sind einige 
selbstorganisierte Gruppen noch aktiv. Der offene Treff und betreute Angebote finden 
jedoch bereits nicht mehr statt.
Ab 12.01.2026 freuen wir uns darauf, wieder mit frischer Energie und neuen Ideen für Sie 
da zu sein!
Wir wünschen allen eine gesegnete Adventszeit, erholsame und gemütliche Feiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund – und bis bald im MGH! 

Sabine Bayer, Susan Mennel, Karin Mettner-Hoffmann

VERWALTUNG GESCHLOSSEN
Von Mittwoch, den 24.12.2025 bis einschließlich Freitag, den 02.01.2026 ist die 

Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Für den Bereich Standesamt ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, der über die Tel.-Nr. 

06243-1809-37 während der Arbeitstage in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zu erreichen ist. 

Für etwaige Bescheinigungen des Stimmrechts von Unterstützungsunterschriften im 

Hinblick auf die Landtagswahl am 22.03.2026 steht der Bereitschaftsdienst unter der 

oben genannten Rufnummer ebenfalls zur Verfügung. 

Ab Montag, den 05.01.2026 ist die Verwaltung für den Publikumsverkehr wieder 

uneingeschränkt geöffnet. 

Ich bitte um Ihr Verständnis und entsprechende Beachtung. 

Ralph Bothe, Bürgermeister
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Mehrgenerationenhaus Monsheim

Und da einige danach gefragt hatten – hier eine vollständige Übersicht der genauen Termine 
zum Ausschneiden und Aufhängen:
Die Angebote starten in 2026 wieder am
08.01.2026 Beratung des Betreuungsvereins
12.01.2026 Kindertreff Offstein
12.01.2026 Baby- und Kleinkindertreff Nachmittagsgruppe
13.01.2026 Nordic-Walking-Gruppe
13.01.2026 EC Dienstagsgruppe
13.01.2026 Löwenkinder
14.01.2026 Baby- und Kleinkindertreff Vormittagsgruppe
14.01.2026 Seniorentreff
14.01.2026 Mittwoch-Kindertreff Kriegsheim
15.01.2026 Donnerstagsfrühstück
15.01.2026 Donnerstag-Kindertreff Kriegsheim
15.01.2026 Rentenberatung AWO
16.01.2026 MAKS-Gruppe 
20.01.2026 MOVE / U25 des JC
16.01.2026 EC Freitagsgruppe
16.01.2026 Gruppo di conversazione italiano
04.02.2026 Mütter-Väter-Treff
Aktivierungsangebot nach MAKS – Neuanmeldung wieder möglich
Für ältere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und leichter bis mittelgradiger 
Demenz.
Wann? Ab dem 16. Januar 2026, jeden Freitag von 9.30 – 11.30 Uhr Im MGH Monsheim 
(Raum „Alter Kindergarten“- barrierefreier Zugang).
MAKS ist eine nicht-medikamentöse Mehrkomponententherapie mit motorischer, 
kognitiver und alltagspraktischer Förderung sowie einer sozialen Einstimmung in fester 
Reihenfolge in einer Gruppe.
Das Aktivierungsangebot ist ein niederschwelliges Angebot zur Prävention.
Je früher ein Mensch mit Gedächtnisproblemen aktiviert und gefördert wird und sich nicht 
zurückzieht, umso besser ist der Verlauf der Erkrankung.
Durch die 2stündige Aktivierung können die kognitiven und alltagspraktischen Fähigkeiten 
stabilisiert werden und dadurch die Selbstständigkeit möglichst lange erhalten bleiben.
Gleichzeitig können während dieser Zeit pflegende Angehörige ihre „Auszeit“ nutzen. Es 
besteht auch die Möglichkeit gemeinsam dieses Angebot zu nutzen, um durch die geän-
derten Rahmenbedingungen ein neues „Wir-Gefühl“ zu erfahren.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Sabine Scriba, Referentin/ MAKS-m-Therapeutin
Anmeldung ab sofort bei der Koordinatorin Sabine Bayer
Gerne können Sie sich oder eine/n Angehörige/n ab sofort auch neu für unser Angebot im 
MGH Monsheim anmelden. Sie erreichen mich wieder ab dem 5. Januar 2026 über das 
MGH-Büro oder mobil (Kontakt telefonisch oder per Mail siehe oben).
Dies ist ein, für die Teilnehmenden, kostenloses Angebot des MGH Monsheim, finanziert 
durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz!
Abend-Sprechstunde – 8. Januar 2026
zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Gesetzliche Betreuung und 
Betreuungsverfügung 
Am 8.1.2026 findet in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im MGH Monsheim (Raum Alter Kindergar-
ten) wieder die kostenlose Abendsprechstunde durch den Betreuungsverein des Diakonischen 
Werkes Worms-Alzey e.V., statt. 
Während der Sprechstunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Anliegen 
rund um das Thema Vorsorge anzusprechen. Kostenloses Informationsmaterial und Formulare 
erhalten Sie ebenfalls in der Sprechstunde.
Bitte nur mit Voranmeldung bei der Koordinatorin Sabine Bayer! Sie erreichen mich wieder ab dem 
5. Januar 2026 über das MGH-Büro oder mobil (Kontakt telefonisch oder per Mail siehe oben).

Evangelischen Kirchengemeinden 
Monsheim, Kriegsheim, Hohen-Sülzen

Pfarrerin Mareike Stübing, E-mail: Mareike.Stuebing@ekhn.de, Tel: 0162 5621755
Pfarrbüro Monsheim: Hauptstraße 71, 67590 Monsheim, Tel. 06243 238, 
    Bianca Fischer, Sabine Bayer 
E-mail: kirchengemeinde.monsheim@ekhn.de
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 9-12 Uhr, Freitag 10-12 Uhr
Pfarrbüro Dalsheim: Auf dem Römer 1, 67592 Flörsheim-Dalsheim. Tel. 06243 388, Renate Brandeysky, 
E-Mail: kirchengemeinde.dalsheim@ekhn.de
E-Mail: kirchengemeinde.wachenheim@ekhn.de
Bürozeiten: Dienstag 10-12 Uhr, Mittwoch 13-16 Uhr 
Außerhalb der Bürozeiten: Anrufbeantworter oder 06243 7145
1. Vorsitzende unserer Kirchengemeinde Dalsheim-Bermersheim-Gundheim
Frau Ute Frey – Tel. 06243 905982
Küster:innen: Dalsheim: Klaus Hauck, Tel: 06353 9153949, Wachenheim: Karl Grüne-
wald, Tel: 06243 900900, Monsheim: Karin Rothermel, Tel: 06243 905155, Kriegsheim: 
Aneta Stibenz, Tel: 06243 4574256, Hohen-Sülzen: Wilhelmine Bach, Tel: 06243 496 
Kollekte: Wir bedanken uns recht herzlich für die Kollekten. 
Sie betrugen beim Gottesdienst am 07.12.2025 in Dalsheim 37,00 €, beim Adventsgottes-
dienst der Kita Monsheim- Kriegsheim am 12.12.2025 in Monsheim 41,00 €, beim Gottes-
dienst anlässlich des Krippenspiels der Kindergottesdienstkinder am 14.12.2025 in Mons-
heim 41,90 € und beim Gottesdienst am 14.12.2025 in Hohen-Sülzen 120,00 €  .
Homepage:
www.ev-kirchedalsheim-ekhn.de, www.kirche-monsheim.de, 
www.kirche-kriegsheim.de, www.kirche-hohen-suelzen.de
Sonntag 21.12.2025 4. Advent 
10.00 Uhr  Gottesdienst zum 4. Advent in Wachenheim mit Fürbitte für unser 

verstorbenes Gemeindeglied Klaus Neumann (Pfrin. Mareike Stübing)
10.00 Uhr  Gottesdienst in Monsheim mit Fürbitte für unser verstorbenes Gemein-

deglied Monika Dörr (Marco Schäfer) 
15.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kinder der Kinderkirche 

und der Flötengruppe unter Leitung von Lea Bleicher in der unteren 
Kirche in Dalsheim (Ute Frey , Monika und Sarah ) 

Mittwoch 24.12.2025 Heiligabend 
16.00 Uhr  Gottesdienst in Dalsheim (Ute Frey) 
16.00 Uhr  Gottesdienst in Hohen-Sülzen unter Mitwirkung des Projektchores  

(Frank Andy Petry) 
17.00 Uhr  Gottesdienst in Wachenheim (Pfrin.i.R, Dorothea Zager) 
17.00 Uhr  Gottesdienst in Monsheim unter Mitwirkung des Projektchores (Pfrin. 

Mareike Stübing) 
17.00 Uhr  Radiogottesdienst Live in Bermersheim (Pfrin. T. Dörken-Kucharz und 

Ute Bayer-Petry) 
18.00 Uhr  Gottesdienst in Kriegsheim (Ute Frey)
Donnerstag  25.12.2025 1.Feiertag 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Abendmahls für Monsheim und Kriegsheim 

in Kriegsheim ( Ute Bayer-Petry)
17.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Abendmahls in Dalsheim (Pfrin. Mareike 

Stübing )
Freitag 26.12.2025 2. Feiertag 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Abendmahls in Hohen-Sülzen (Pfrin. 

Mareike Stübing) 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Abendmahls in Bermersheim (Ute Bayer-

Petry und Frank Andy Petry) 
17.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Abendmahls in Wachenheim (Ute Bayer-

Petry und Frank Andy Petry)
Sonntag 28.12.2025
10.00 Uhr  Gottesdienst in Dalsheim (Pfrin. Mareike Stübing) 
Mittwoch 31.12.2025
16.00 Uhr  Gottesdienst in Dalsheim (Ute Frey) 
17.00 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst zum Jahresabschluss für Monsheim, 

Kriegsheim und Hohen-Sülzen in Monsheim (Pfrin. Mareike Stübing) 
17.30 Uhr  Gottesdienst in Wachenheim (Ute Bayer-Petry und Frank Andy Petry)
Donnerstag 01.01.2026
11.00 Uhr  Brunchgottesdienst im Gemeindezentrum Dalsheim
Sonntag 04.01.2026
10.00 Uhr  Gottesdienst in Kriegsheim ( Ute Frey) 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Bermersheim ( Pfrin. Mareike Stübing) 
Freitag 09.01.2025
18.30 Uhr  Lichtpause in Wachenheim 
Samstag 10.01.2026
18.00 Uhr  Neujahrskonzert der WBO in Monsheim (Pfrin. Mareike Stübing) 

siehe gesonderter Hinweis

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinden 
Heppenheim a.d.Wiese und Offstein

Offstein, den 20. Dezember 2025
Pfarrer: D. Koy, Kirchhofplatz 7, Wo.-Heppenheim, Tel. 0157-80463622, dominik.koy@ekhn.de
Pfarrbüro: A. Heitz, Mühltalweg 2, Tel. 06241/34245, E-Mail: kirchengemeinde.offstein@ekhn.de
  Dienstag u. Mittwoch 9 – 12 Uhr und Donnerstag 13 – 18 Uhr. 
  Außerhalb der Dienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. 
Homepage: http://evangelisch-hepp-off.jimdo.com
Küsterin:  Helena Fuchs, Tel. 0177/2181916
4. Adventsso., 21.12.2025 – 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Ufer in Offstein
Heiligabend, 24.12.2025 -16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer Koy in Heppenheim
22 Uhr Christmette mit Pfarrer Koy in Offstein
Silvester, 31.12.2025 – 17 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Koy in Offstein
18 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Koy in Heppenheim
So., 04.01.2026 – 10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Koy und Prädikant Bayerl in Offstein
So., 11.02.2026 – 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Neu in Heppenheim
Die Gruppen haben Winterpause.
Die Gemeindebücherei „Büchermaus“, Mühltalweg 2, Worms-Heppenheim ist während 
den Ferien geschlossen. 
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Sonntag 11.01.2026
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hohen-Sülzen (Ute Bayer-Petry)
11.00 Uhr  Kirchencafé im Kirchsaal in Hohen-Sülzen
17.00 Uhr  Gottesdienst in Dalsheim ( Ute Frey)

Brunchgottesdienst am 01.01.26
Datum: 01. Januar 2026 Ort: Gemeindezentrum Dalsheim, Burggasse 2, 67592 Flörsheim-Dalsheim
Die Kirchengemeinde lädt herzlich ein zu einem festlichen Gottesdienst mit Brunch. 
Für Brötchen und Getränke ist gesorgt. Wir bitten um Mitbring-Beiträge zum Frühstücks-
buffet, damit Vielfalt und Gemeinschaft sichtbar werden.
Anmeldung bis 22.12.25 an Pfarrerin Mareike Stübing 
E-Mail: mareike.stuebing@ekhn.de, Telefon/Whatsapp: 0162-5621755
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen gemeinsamen Start ins neue Jahr mit Frühstück 
und Segen.

Lichtpause 
Herzliche Einladung zur „Lichtpause“, zweimal freitags im Monat als Wochenabschluss, in 
unseren Kirchen. Genießen Sie eine besinnliche Atmosphäre in der Kirche, erleuchtet in 
besonderem Licht.
Die Türen sind ab 18.30 Uhr zum Ankommen bei Klaviermusik geöffnet. Um 18.50 Uhr 
gibt es einen kurzen Impuls und gemeinsame Stille. 

Termine:
09.01.2025 Evangelische Kirche Wachenheim
12.01.2025 Evangelische Kirche Monsheim
Neujahrskonzerte 2026 mit dem Wonnegauer Blasorchester Osthofen
Auch im neuen Jahr lädt das Wonnegauer Blasorchester e.V. Osthofen wieder zu seinen 
traditionellen Neujahrskonzerten ein. An drei Abenden können sich die Besucher auf ein 
abwechslungsreiches Musikprogramm freuen:
• Samstag, 10. Januar 2026, 18 Uhr – Monsheim
• Samstag, 17. Januar 2026, 18 Uhr – Bechtheim
• Sonntag, 19. Januar 2026, 17 Uhr – Osthofen
Unter der Leitung von Samir Müller hat das Orchester wieder ein spannendes Programm 
zusammengestellt. Gespielt werden unter anderem „Beyond the Horizon“, das gefühlvolle 
„Gabriellas Song“ sowie die bekannte Feuerwerksmusik. Eintrittskarten zum Preis von 15 
Euro sind in Osthofen bei Physioaktiv & fit Würtz, Elektro Weinbach sowie bei Optik 
Bischoff erhältlich. In Monsheim können die Tickets bei der Bäckerei Ochßner, in Becht-
heim bei der Bäckerei Tempel erworben werden. Schüler und Studenten zahlen 12 Euro. 
Die Eintrittskarte kann an einem der drei Konzerte eingelöst werden. Für Kurzentschlos-
sene wird jeweils eine Abendkasse eingerichtet. Die Neujahrskonzerte sind für viele Besu-
cher ein fester Termin zum Jahresbeginn. Das Wonnegauer Blasorchester freut sich darauf, 
auch 2026 wieder viele Musikfreunde begrüßen zu dürfen und gemeinsam musikalisch ins 
neue Jahr zu starten.
Weihnachtspause im Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 22.12.2025 bis zum 06.01.2026 geschlossen.
Ab dem 09.01.2026 sind wir wieder wie gewohnt, zu den oben genannten Öffnungszeiten, 
für Sie da.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute!

Sabine Bayer und Bianca Fischer

KINDERGOTTESDIENST
Das Krippenspiel am 14.12.2025 war sehr schön von den Kindern vorgetragen.
Den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht und sie waren mit Eifer dabei.
Ein gelungener Auftritt mit schönen Kostümen.
Frau Ute Frey vielen Dank für den Gottesdienst, Ruth Schultheiß für die musikalische 
Begleitung und allen fleißigen Helfern für die Kulissen.

Allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest.
Roswitha Mankiewicz

Samstag, 20. Dezember - 20. Dezember
Hohen-Sülzen  18:00 Uhr Vorabendmesse
Mölsheim   18:00 Uhr Vorabendmesse
      Amt für + Maria Dauscher und ++ Eltern (Stift.)
Sonntag, 21. Dezember - Vierter Adventssonntag
Gundersheim  09:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für + Remigia Geeb und ++ Angehörige 

(Stift.) / Amt für + Elke Jennewein
Monsheim-Kriegsheim 11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Flörsheim-Dalsheim 11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit dem Chor Cantamus
Montag, 22. Dezember - 22. Dezember
Flörsheim-Dalsheim 18:00 Uhr Rosenkranz
Flörsheim-Dalsheim 18:30 Uhr Hl. Messe
Flörsheim-Dalsheim 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit 
Mittwoch, 24. Dezember - 24. Dezember
Pro Seniore 
Residenz Wonnegau 14:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Flörsheim-Dalsheim 15:00 Uhr Wort-Gottes-Feier für Familien und Kinder
Gundheim  17:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Westhofen  17:00 Uhr Christmette

Donnerstag, 25. Dezember - Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn
Gundheim  09:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für + Aloys und + Christina Eckert, lebende 

und ++ Angehörige (Stift.) / Amt für ++ Maria 
und Damian Ostermayer / Amt für + Hilde Mi-
chel-Dannheimer, leb. und ++ Angehörige / Amt 
für + Monika Martin und ++ Eltern

Hohen-Sülzen  09:00 Uhr Weihnachtshochamt
Flörsheim-Dalsheim 11:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für ++ der Familien Obenauer und Ming / 

Amt für + Josef Hess
Monsheim    Weihnachtsgottesdienst, 
      Prädigt mit Pastor Gerhard Roth und Team
Freitag, 26. Dezember - Stephanus, erster Märtyrer der Kirche
Mölsheim 09:00 Uhr Eucharistiefeier
Gundersheim  11:00 Uhr Eucharistiefeier mit dem kath. Kirchenchor Amt 

für ++ Paula und Josef Soneck und + Sohn Al-
fred (Stift.) / Amt für ++ Eheleute Hans und 
Margarete Jansohn / Amt für Lebende und ++ 
der Familien Gispert und Müller

Monsheim-Kriegsheim 11:00 Uhr Weihnachtshochamt

Samstag, 27. Dezember - Johannes, Apostel und Evangelist
Offstein   18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 28. Dezember - Fest der Heiligen Familie
Flörsheim-Dalsheim 09:00 Uhr Eucharistiefeier
Amt für + Richard Retsch
Westhofen  09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Montag, 29. Dezember
Flörsheim-Dalsheim 18:00 Uhr Rosenkranz
Flörsheim-Dalsheim 18:30 Uhr Hl. Messe
Flörsheim-Dalsheim 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit 
Dienstag, 30. Dezember 
Hohen-Sülzen  18:00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 31. Dezember - Silvester I., Papst
Hohen-Sülzen  15:30 Uhr Jahresschlussandacht 
Gundersheim  17:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für die Lebenden und ++ der Familie Wal-

heim (Stift.)
Donnerstag, 1. Januar - Neujahr
Flörsheim-Dalsheim 11:00 Uhr Hochamt
      Amt für + Philipp Blüm (Stift.)
Freitag, 2. Januar - Hl. Basilius der Große
Gundersheim  18:30 Uhr Hl. Messe
      Amt um geistliche Berufe (Stift.) / Amt für + 

Dietmar Merkel (3. Seelenamt)
Sonntag, 4. Januar - 2. Sonntag nach Weihnachten
Gundheim  09:00 Uhr Eucharistiefeier zum Großen Gebet Amt für + 

Helene und + Philipp Michel (Stift.) / Amt für 
++ Eheleute Peter und Christina Blum, lebende 
und ++ Angehörige / Amt für ++ Eheleute Elke 
und Winfried Bayer

Pro Seniore 
Residenz Wonnegau 10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Westhofen  11:00 Uhr Eucharistiefeier 
      Requiem für + Hannelore Flörsch
Monsheim-Kriegsheim 11:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für + Manfred Beck und Angehörige
Gundheim  18:00 Uhr Vesper zum Großen Gebet
Montag, 5. Januar 
Flörsheim-Dalsheim 18:00 Uhr Rosenkranz
Flörsheim-Dalsheim 18:30 Uhr Hl. Messe
Flörsheim-Dalsheim 19:00 Uhr Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit 
Freitag, 9. Januar
Gundheim  18:00 Uhr Rosenkranz
Gundheim  18:30 Uhr Hl. Messe mit Sternsingeraussendung Gundheim 

& FlöDa
      Amt für ++ Marianne und Reinhold Schreiber 

(Stift.) / Amt für ++ Anneliese und Werner Bion-
tiono und ++ Angehörige

Samstag, 10. Januar - 10. Januar
Mölsheim   18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 11. Januar - Taufe des Herrn
Gundersheim  09:00 Uhr Eucharistiefeier
      Amt für ++ Eheleute Ria und Albert Flörsch 

(Stift.) / Amt für + Barbara Hottenbacher und 
++ Angehörige / Amt für + Elke Jennewein / Amt 
für ++ Leo und Veronika Flörsch und ++ Ange-
hörige

Flörsheim-Dalsheim 11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit dem Chor Cantamus 
Hohen-Sülzen  11:00 Uhr Eucharistiefeier

Gottesdienste der kath. Pfarrgruppen
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Kinder- und Jugendtreff „Krabat“
Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, der 
Kinder- und Jugendtreff „Krabat“ der 
Ortsgemeinde Flörsheim-Dalsheim im 
Jugendraum am Bürgerhaus (Alzeyer Str. 
121) ist zu folgenden Zeiten immer vom 
ersten bis zum vierten Wochenende im 
Monat unter der Leitung von Elke Bowie 
geöffnet:
Freitags 18 – 21 Uhr Jugendtreff 
Samstags 9 – 12 Uhr Kindertreff
Weitere Infos bekommt ihr hier im  Amtsblatt, auf der Homepage der Ortsgemeinde unter 
www.floersheimdalsheim.de oder über die bestehenden WhatsApp-Gruppen.

Kinder- und 
Jugendnachrichten

Krabbeltreff „Little Flö-Da’s“
Liebe Eltern, immer mon-
tags von 10:00 Uhr bis 11:00 
Uhr findet im Nebenraum 
des Bürgerhauses oder an 
einem Ort nach vorheriger 
Absprache der Krabbeltreff 
„Little Flö-Da’s“ statt. Die 
Absprache erfolgt immer 
über die WhatsApp-Gruppe 
„Little Flö-Da’s“
Viel Spaß wünscht 
Ihr & Euer Ortsbürgermeister Tobias Rohrwick

Öffentliche Veranstaltungen Januar 2026
03: Gästeführung „Wenn Nachtwächterfrauen erzählen“ 18.15 Uhr, TP: „Auf dem Römer“ 

Flörsheim-Dalsheim
09: „Lichtpause“ in der ev. Kirche Wachenheim, ab 18.50 Uhr
10: Neujahrskonzert, Kirche Monsheim 
11: Kartenvorverkauf Fastnachtssitzung TV Mörstadt 
17: „Genuss. Bewusst. Alkoholfrei.“ Themenweinprobe im Weingut Schales“ ab 15.00 Uhr, 

Alzeyer Str. 160, Flörsheim- Dalsheim, nur mit Anmeldung www.schales.de
17: Kartenvorverkauf für die Fastnachtssitzung der närrischen Wachteln Wachenheim, 

16.00 Uhr, ab 15.00 Uhr Bratwurst und Glühwein an der Feuerwehr Wachenheim 
23: WINEMAKER DINNER im Weingut Flörsheimer Hof, ab 18.00 Uhr nur mit Tickets 

unter www.weingut-floersheimer-hof.de, Pfarrgasse 5-7, Flörsheim-Dalsheim
23: „Lichtpause“ in der ev. Kirche Monsheim, ab 18.50 Uhr 
24: Fastnachtssitzung der IG Fastnacht Flörsheim-Dalsheim im Bürgerhaus, nur mit Ticket 
24: Gala „Die goldenen 20er“ im EindruckWerk Monsheim, nur mit Ticket 
24: Teenfastnachtsparty Offstein
25: Kinderkräppelkaffee Offstein
30: Fastnachtsparty im Weingut Flörsheimer Hof ab 18.00 Uhr, Flörsheim-Dalsheim 
31: Gästeführung „Wenn Nachtwächterfrauen erzählen“ 18.15 Uhr, TP: „Auf dem Römer“ 

Flörsheim-Dalsheim
(Vorverlegung des Februartermins)
31: Gemeinschaftssitzung der Pfrimmnarren MoKri e.V.  in der Rheinhessenhalle Mons-

heim, ab 19.11 Uhr, nur mit Ticket
31: Fastnachtssitzung TV Mörstadt ab 19.11 Uhr nur mit Ticket 
Das Team der Tourist Information der Verbandsgemeinde Monsheim wünscht Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Start ins neue Jahr 2026 
Wir sind wieder für Sie da ab 12. Januar 2026!

Kultur und Tourismus

Kirchliche Nachrichten

Pfarrer:  Stefan Mate, Tel. 06247 244
Diakon:  Michael Korsmeier, Tel. 06241 58180
Im Internet: www.bistum-mainz.de/pfarrgruppe/pfrimmtal
Samstag, 20. Dezember
Hohen-Sülzen   18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 21. Dezember
Kriegsheim   11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Mittwoch, 24. Dezember
Pfeddersheim   16:00 Uhr Krippenspiel
     21:30 Uhr Christmette
Donnerstag, 25. Dezember
Hohen-Sülzen   09:00 Uhr Weihnachtshochamt
Pfeddersheim   17:00 Uhr Weihnachtsvesper
Freitag, 26. Dezember
Kriegsheim   11:00 Uhr Weihnachtshochamt
Sonntag, 28. Dezember
Pfeddersheim   09:00 Uhr Eucharistiefeier    
       Amt für Lebende und Verstorbene 
       d. Fam. Ludwig u. Tyrtania,

Amt für ++ Dr. Regina u. Adolf Kneiseler
Dienstag, 30. Dezember
Hohen-Sülzen   18:00 Uhr Hl. Messe
Mittwoch, 31. Dezember
Hohen-Sülzen   15:30 Uhr Jahresschlussandacht
Unser Pfarrbüro:
Lutherring 9, 67547 Worms 
Öffnungszeiten:  Mo-Mi von 9-16 Uhr, Do von 9-18 Uhr, Fr von 9-12 Uhr
Tel. 06241 940340; Mail: pfarrei.worms-wonnegau@bistum-mainz.de

Büros in der Pfarrgruppe
67599 Gundheim, Hauptstr. 8, Tel: 06244-386, Öffnungsz.: Mo: 9 – 12 Uhr Mi:  9 – 12 Uhr
67592 Flörsheim-Dalsheim, Mittelgasse 1, Tel: 06243-8565, Öffnungsz.:Fr: 15 – 18 Uhr 
Mail:   pfarrbuero@pfarrgruppe-wonnegau.de
Pfarrer:  Propst Tobias Schäfer, Tel.: 06241-596160

Kinder- und Familiengottesdienst am 24.12.2025
in Flörsheim-Dalsheim
Das Kindergottesdienstteam lädt zum Kinder- und Familiengottesdienst (Wort-Gottes-
Feier) an Heiligabend um 15:00 Uhr in die kath. Kirche St. Peter und Paul in Flörsheim-
Dalsheim ein.
Chorprobe Cantamus
Der Chor trifft sich mittwochs von 18:00-19:30 Uhr im kath. Pfarrheim (Mittelgasse 1, 
Flörsheim-Dalsheim).
Seniorennachmittag in Gundheim am 06.01.2026
Die Senioren treffen sich am Dienstag, 6. Januar, um 14:00 Uhr im Alten Bahnhof. Alle 
Senioren sind herzlich eingeladen!
Spieleabende im kath. Pfarrheim Dalsheim 
Alle mit Spaß am Spielen sind herzlich willkommen zu unseren nächsten Spieleabenden 
am Montag, den 05.01.26, und am Montag, den 19.01.26. Beginn: 19:30 Uhr im kath. 
Pfarrheim Dalsheim, Mittelgasse 1. Gerne können auch eigene Spiele/Spielvorschläge 
mitgebracht werden. Die vergangenen Spieleabende haben allen Anwesenden viel Spaß 
gemacht, getreu dem Motto: „Zusammen Spaß haben ist doch schöner als allein daheim“. 
Für Rückfragen: Monika und Helmut Collet (06243/7593)

Sternsingen 2026
gegen Kinderarbeit
Den königlichen Segen erneuern wir an Ihrem Haus auch 2026.
Hatten Sie letztes Jahr in Flörsheim-Dalsheim 
keinen Sternsinger Segen empfangen und wünschen diesen,
melden Sie sich bitte bei Rosi Friedrich, ab 14 Uhr 
Tel: 0176 – 50569968, Mail: roswitha70@outlook.com bis 08. Januar 26
Die Sternsinger kommen am Samstag, den 10. Januar 26 im Zeitraum von 9 – 13 Uhr.
Wer Lust hat Sternsinger zu werden, meldet sich bitte an die oben genannten 
Kontaktdaten.(Konfession unabhängig!)
Dieses Jahr sammeln wir für Kinder in Bangladesch

Team Sternsinger Flörsheim-Dalsheim

Das Pfarrbüro in Flörsheim-Dalsheim wird zum Jahresende geschlossen! Das Pfarrbüro 
Gundheim bleibt als Kontaktstelle der Pfarrei St. Nikolaus Worms-Wonnegau erhalten. 
Die Öffnungszeiten ab 01.01.2026 sind montags von 16:00 – 18:00 Uhr, 

mittwochs von 09:00 – 11:00 Uhr. 
Bitte beachten Sie auch die neue Telefonnummer des Pfarrbüros Gundheim: 
06241 – 94034-05. 
Die Mailadresse der neuen Pfarrei lautet: pfarrei.worms-wonnegau@bistum-mainz.de

Die kath. Kirchen in Gundersheim und Gundheim sind täglich geöffnet,
die kath. Kirche Dalsheim samstags und sonntags, jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr!

Kath. Pfarrgruppe Wonnegau
Gundersheim, Gundheim, Flörsheim-Dalsheim, Mölsheim

Kath. Pfarrgruppen Pfrimmtal

Alle Ausgaben unter www.vg-monsheim.de/amtsblatt
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Nicht amtliche Beiträge

Verbandsgemeinde Monsheim e.V.
1. Vorsitzender Michael Röhrenbeck
Monsheim. In der jüngsten Jahreshauptversammlung der FWG-VG-Monsheim konnte 
Vorsitzender Michael Röhrenbeck eine stattliche Anzahl an Mitgliedern begrüßen und 
freute sich über deren Erscheinen. Zunächst war es Aufgabe der Versammlung, die in der 
Satzung festgeschriebenen Regularien abzuarbeiten, was problemlos über die Bühne ging. 
Im Bericht des Vorsitzenden ging Röhrenbeck auf die aktuellen Themen ein, die die Arbeit 
der Verbandsgemeinde betreffen. Diese wurden mehr und mehr durch Rechtsstreitigkeiten 
erschwert, was immer wieder eigentlich gute Abläufe behindert. Dennoch nannte er mit 
der Rheinhessenhalle, dem MVZ (Medizinischen Versorgungs-Zentrum) und der AÖR 
Energieprojekte Monsheim „drei erfolgreiche Sparten, um die uns viele Kommunen 
beneiden“. Als sehr positiv für die Entwicklung der gesamten VG benannte er die RZN 
(Regionales Zukunftsprogramm)-Bezuschussung in der Höhe von ca. 1,7 Mio, mit der 
hauptsächlich in Mölsheim und Offstein viele Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen 
Situationen realisiert werden können.
Fraktionssprecher Jürgen Glatzel ging auf die politische Arbeit in der Fraktion ein und 
benannte insbesondere die Thematik der Kostenaufteilung zwischen den kommunalen 
Gebietskörperschaften Kreis, Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden als problematisch. 
Er plädierte für eine Senkung der von den Ortsgemeinden zu zahlenden Umlagen und für 
die Einhaltung des Konnexitätsprinzips, nachdem der Besteller der Leistungen auch zahlen 
muss. Grundsätzlich, so Glatzel in seiner Stellungnahme, sei die Fraktion positiv angetan 
von der guten Atmosphäre im VG-Rat, was auch hoffentlich so bleiben wird. 
In der anstehenden Ergänzungswahl wurde Sandra Berger zur Kassenwartin gewählt und 
löste damit Ulla Henge-Ernst ab, die das Amt über viele Jahre geführt hatte. 
Zum Ende der JHV dankte der Vorstand für die Unterstützung und wünschte allen Aktiven 
und Freunden der FWG eine friedvolle Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2026. 
Dieselben guten Wünsche gelten auch gerne für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in der 
Verbandsgemeinde Monsheim.

Beste Grüße
Michael Röhrenbeck, 1. Vorsitzender

Überörtlich

Unser erster „Grüner Monatstreff “ im 
Neuen Jahr
findet am 8. Januar 2026 um 19 Uhr im „Zum Pokal“, Gartenstadtstrasse 9, 
67590 Monsheim, Nebenraum statt. Ab 18 Uhr treffen wir uns wieder zum 
gemeinsamen Essen, wenn gewünscht. Wir freuen uns auf alle Interessier-
ten und laden hierzu wie immer herzlich ein !
Themen werden sein: Landtagswahl in RLP am 22.3.26, zukünftige 
Projekte und Aktivitäten, Berichte aus den Gremien, Verschiedenes.

„Reparatur-Treff “ in Mölsheim – Pia 
Schellhammer zu Besuch:
Am Samstag, den 17. Januar 2026 findet unser erster Reparatur-Treff 
im Neuen Jahr in der Verbandsgemeinde Monsheim statt. Und zwar 
in der Eintrachthalle, Am Heckel 2, 67591 Mölsheim , wie immer von 10-13 Uhr. Beson-
derer Gast ist in diesem Monat Pia Schellhammer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
Landtag von Rheinland-Pfalz und Direktkandidatin im Wahlkreis Rhein-Selz/Wonnegau. 
Sie möchte mit dem Team vor Ort sowie mit Besucher*innen ins Gespräch kommen und 
Einblicke in die praktische Reparaturarbeit gewinnen. Der Reparatur-Treff bietet die 
Gelegenheit defekte Alltagsgegenstände – je nach Machbarkeit – wieder instand zu setzen 
und damit Ressourcen zu schonen sowie Müll zu vermeiden. Gleichzeitig entsteht ein Ort 
des Austauschs, an dem Wissen geteilt und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird.
Alle Interessierten sind auch hierzu herzlich eingeladen - mit oder ohne Reparaturgegen-
stand ; auch zu Mineralwasser, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wie immer.
Jetzt bleibt uns nur noch allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und alles Gute für 
2026 zu wünschen. Bleiben Sie zuversichtlich.

Für B‘90/Die Grünen in der VG Monsheim, der Vorstand
I. Barthold, Flörsheim-Dalsheim, H. Reis, Monsheim/Kriegsheim, M. Helmling, Ho-

hen-Sülzen, P. Roncossek, Flörsheim-Dalsheim und M. Bihn, Wachenheim

Seyd gegrüsst…
Der Nikolaus war auch beim Flörsheim-Dalsheimer Weihnachtszauber bei uns im Zelt…
Wir bedanken uns bei allen interessierten Gästen für die schönen und anregenden 
Gespräche bzgl. der Tätigkeiten des Brauchtumsvereins.
Gerne laden wir am Montag, den 22.12.2025 ab 18 Uhr recht herzlich zu unserem 
Adventsfenster am Dalsheimer Sängerheim ein.
Gemäß unserem Motto „Mitreden, Mitgestallten und Mitbestimmen“, freuen wir Uns auf 
gute Gespräche bei stimmungsvollem
Licht in vorweihnachtlichem Ambiente.
Als Programmpunkte sind musikalische Beiträge und eine weihnachtliche Geschichte 
geplant.
Wie immer, ist auch für Speis (Schmalz- und Lewwerworscht-Brote) und Trank (Glühwein 
und Kinderpunsch) gesorgt.
Wir freuen Uns auf Euer kommen…

Jochen Unkelbach, Schriftführer BV Flö-Da

Flörsheim-Dalsheim

Heimatverein Flörsheim-Dalsheim e.V.
Unser Buch: Flersheim und Sickingen - Macht, Fehde und Familie am 
Ausgang des Mittelalters. Auf 243 Seiten beschreibt Frau Scharnewski 
ausführlich die Zeit der Protagonisten. Das sind Franz von Sickingen, 
seine Frau Hedwig von Flersheim und der Bruder von Hedwig, Phi-
lipp von Flersheim. Es ist in gut lesbarer Sprache verfaßt. Orte sind 
u.a. die Ebernburg und Burg Nanstein bei Landstuhl. Zu diesen 
beiden Orten wurden auch bereits Kontakte geknüpft. Mit dieser 
Arbeit erhielt das Geschlecht der Flersheimer seinen Stellenwert in 
der Geschichte und bleibt für alle Zukunft erhalten. Ein Buch ohne 

Verfallsdatum. Derzeit können Sie es ausschließlich beim Heimat-
verein (Tel.: 06243 5649 / Mail: lettre-bwm@t-online.de) oder bei Bürgermeister Rohrwick 
in der Sprechstunde für 35 Euro erwerben.

Wolfgang Ternis
1.Vorsitzender

Liebe Landfrauen,
die Landfrauen beteiligten sich am 6./7.12. am Weihnachtsmarkt auf dem Weedenplatz mit 
dem Stand der Kaffeeköstlichkeiten und Gebäck. In unserem Pavillon hatten wir neben 
dem Verkauf auch eine kleine gemütliche Lounge eingerichtet, die bei den Witterungsver-
hältnissen sehr gut angenommen wurde.
Wir bedanken uns heute ganz herzlich bei allen Helfer und Helferinnen, den Kuchenbä-
ckerinnen und BesucherInnen, die uns geholfen, gespendet und besucht haben.
Im Januar und Februar bieten wir einige Veranstaltungen an, wo Sie sich bereits ab sofort 
bei Birgit Jost (06243/903195) anmelden können.:
Sonntag, 11. Januar, 11:00 Uhr - Einladung zum Neujahrsempfang für alle Mitglieder im 
ev. Gemeindezentrum in Flörsheim. Für das leibliche Wohl wird wie immer sehr gut 
gesorgt werden. Bitte ein Gedeck mitbringen.
Montag, 2. Februar, 19:00 Uhr - Auf die Hand – Streetfood – „Welt zu Gast in Rheinhessen“ 
mit Langos, Börek, Dürüm, Pho u.a. Kochvortrag mit Frau Karin Hartenbach. Die 
Teilnehmergebühr beträgt für Mitglieder 10,- € und für Nichtmitglieder 12,- €.
Samstag, 7. Februar findet in Flörsheim-Dalsheim der Fastnachtsumzug statt, an dem wir 
uns traditionell, wenn sich eine ansehnliche Anzahl von Teilnehmerinnen findet, beteili-
gen. Hier bitte bei Karin Henn (0160/99220016) anmelden.
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Flörsheim-Dalsheimer ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Für den Vorstand, i.A. Karin Henn

Wir sagen Danke für das Riesige Interesse 
an unserer Faschingssitzung am 24.01.2026
Innerhalb von 45 Minuten waren alle Karten restlos ausverkauft!
Danke an alle Helfer und an die Augenweide, es war ein genialer Nachmittag!
Die IG Fasnacht wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine besinnliche Weihnacht und 
einen friedvollen Übergang ins neue Jahr 2026.
Bleiben Sie Gesund und im neuen Jahr starten wir dann gemeinsam am 24.01.2026 zur 
Fastnachtssitzung im Bürgerhaus. Seid dabei, wenn neue und alte Stars den Saal zum Beben 
bringen! Euch erwartet ein Mix aus Büttenreden, Musik und Show mit tollen Gruppen!
07.02.2026 Grosser Strassen Umzug und buntes Treiben auf den Strassen von Flörsheim 
Dalsheim! Danach After Show Party auf dem Weedenplatz, ein närrisches Spektakel, das 
man nicht versäumen sollte! Weitere Infos folgen wie gewohnt!
die IG Fastnacht grüsst mit dreifachem Helau! Gernot Philipps

Tschüss, Weihnachtsbaum
Am Samstag, den 10. Januar 2026 um 9 Uhr!
Wir werden auch dieses Jahr gerne wieder Ihren ausgedienten Weihnachtsbaum gegen eine 
kleine Spende für die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim für Sie abholen. 
Hierfür soll der Tannenbaum bitte abgeschmückt und gut sichtbar an die Straße gestellt 
werden. Bitte keine Spenden an die Bäume hängen! Wir klingeln bei Ihnen an der Tür! Sie 
haben keinen Baum oder sind an dem Tag nicht zuhause - möchten unsere Jugendfeuerwehr 
aber trotzdem unterstützen? Dann können Sie auch gerne eine Spende auf folgendes Konto 
überweisen:
• Bankverbindung: Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim e.V.
• Volksbank Alzey-Worms
• IBAN: DE 97530912000035203900
• Verwendungszweck: Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehr Flörsheim-Dalsheim bedankt sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung!
Text und Bild: Michael Orleanski, Jugendfeuerwehr Flörsheim-Dalsheim
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Die Freiwillige Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim und der Förderkreis der 
Freiwilligen Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim e.V. laden alle Mitglieder und 
Freunde zur gemeinsamen 

Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim
und dem Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Flörsheim-Dalsheim e.V. am Samstag, 
10. Januar 2026 um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus Flörsheim-Dalsheim ein.
Tagesordnung:
 • Begrüßung 
 • Totenehrung
 • Bericht des Vorstandes
 • Bericht des Wehrführers
 • Bericht des Jugendwartes
 • Bericht des Gerätewartes
 • Bericht des Kassenwartes (Förderkreis)
 • Bericht der Kassenprüfer
 • Entlastung des Vorstandes
 • Neuwahlen:
 • Wahl einer/eines Vorsitzenden/Vorsitzender
 • Wahl einer/eines stellv. Vorsitzenden/Vorsitzender
 • Wahl einer/eines Kassenführerin/Kassenführers
 • Wahl einer/eines 1. Beisitzenden / Beisitzer
 • Wahl einer/eines 2. Beisitzenden / Beisitzer
 • Wahl einer/eines 3. Beisitzenden / Beisitzer
 • Wahl einer/eines Schriftführerin / Schriftführers
 • Wahl einer/eines 1. Kassenprüferin / Kassenprüfers
 • Wahl einer/eines 2. Kassenprüferin / Kassenprüfers
 • Verschiedenes
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind schriftlich bis 02.01.2026 an die Vorsitzende 
des Förderkreises Christina Jung, Am Pfortengarten 18, 67592 Flörsheim-Dalsheim zu stellen.
Wir bitten um Anmeldung bei Christina Jung unter 06243-9030373 oder per E-Mail an  
foerderkreis@feuerwehr-floersheim-dalsheim.de bis spätestens 06.01.2026.
Mit freundlichen Grüßen

Alexander Schäfer, Wehrführer Feuerwehr
Christina Jung, Vorsitzende Förderkreis

Flörsheim-Dalsheim

Einladung zur Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der Freiwilligen  Feuerwehr Mölsheim
Liebe Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Mölsheim, 
hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung ein:
Datum: Donnerstag, 15. Januar 2026 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Ort:  Feuerwehr Mölsheim, Am Heckel 2
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Bericht des Vorstands über das vergangene Jahr
3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstands
5. Neuwahlen (falls erforderlich)
6. Ausblick auf geplante Projekte und Aktivitäten
7. Verschiedenes
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, Ihre Anregungen und Ihre Unterstützung. 
Gemeinsam möchten wir die Arbeit der Feuerwehr Mölsheim weiterhin fördern und 
stärken.

Mit freundlichen Grüßen, Leonie Schulz, 1.Vorsitzende 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest mit Tannenbaum und Weihnachtsliedern, 
Krippenspiel und Kerzenschein, Kaminfeuer und Mistelzweigen, selbstgemachtem Punsch 
und Plätzchen, Christstollen und Marzipan, Bratapfel, Zimtsterne und Lebkuchen, Ge-
schenken und leuchtenden Kinderaugen, Ruhe und Stille, Ausruhen und Genießen, Kräfte 
sammeln für einen guten Start in das neue Jahr 2026, Schnee, Mondschein und Sternen-
himmel – und dem Christkind.
Am letzten Sonntag im alten Jahr, 28. Dezember 2025, steht die Rathaustür zum „Geselliges 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen“ von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr, offen für kleine und 
große Gäste. Es gibt leckeren Kuchen, Tee, heiße Schokolade und kalte Getränke.

Kreative Kiste für Kinder
Es gibt ab sofort auch für unsere kleinen Besucher Angebote zum Malen, Basteln, Schnei-
den, Lesen und Ausmalen. Kommt mit Euren Eltern vorbei. Wir freuen uns.

Termine im Januar 2026
Sonntag, 11. und 25. Januar 2026 „Geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen“
Freitag, 30. Januar 2026, Spieleabend
Nähere Informationen – wie immer im Amtsblatt
Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Heimat- und Kulturverein Mölsheim – für den Vorstand Gabriele Fluck

Neujahrstreffen am 09.01.2026
Der Bürgertreff Hohen-Sülzen lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein 
zum traditionellen Neujahrstreffen am 9. Januar 2026, 
um 19 Uhr im Rathaus. Beiträge zum Büffet sind willkommen. 
Wir freuen uns auf viele Gäste. Copyright Text und Bild: Katharina Steingraeber

Mölsheim

Hohen-Sülzen

Mörstadt
Geflügelzuchtverein 1905 Mörstadt
Adventfenster
Hiermit laden wir alle für das vierte Adventfenster am Sonntag 21.12.25 
von 18.00 – 20.00 Uhr auf dem Plätzje ein.
Lokalschau 2025/26
Der GZV Mörstadt veranstaltet seine Lokalschau am Mittwoch, 31.12.2025 von 10.00 – 
17.00 Uhr und am Donnerstag, 01.01.2026 von 10.00-15.30 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus. Unsere diesjährige Lokalschau widmen wir unserem verstorbenem Zuchtfreund 
Werner Bähr als „Werner Bähr Gedächtnisschau“. Zu sehen sind verschiedene Gattungen 
der Geflügelzucht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Mittagessen an beiden Tagen von 
12.00 – 13.00 Uhr. Ab 14.00 Uhr gibt es ein Kuchenbuffet. Eine Tombola steht auch bereit. 
Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder des Geflügelzuchtvereins 1905 Mörstadt würden sich 
über ihren Besuch freuen.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten

Pressewart, Günther Dinges

Tischtennis Abteilung
Hinrunden Fazit mit vielen Zahlen; alle Teams erfüllen die Erwartungen.
Die Erste Mannschaft:
Mit 8:10 Punkten steht das Team deutlich besser da als erwartet. Mit vier Siegen, und fünf 
teilweise knappen Niederlagen zeigte man, dass man definitiv in der Liga angekommen ist 
und hier auch hingehört. Nur gegen Wörrstadt hat man mit drei Ersatzspieler eine deutliche 
Niederlage hinnehmen müssen, alle anderen Partien waren im Rahmen und teilweise sogar 
recht stark. Leider befindet sich in einer 10-er Staffel und der Achtplatzierte wird am Ende 
noch um den Klassenverbleib kämpfen. Vor Platz 8 wiederum hat man lediglich 2 Punkte 
Vorsprung, so dass davon auszugehen ist, dass man in der Rückrunde noch mindestens 8 
Punkte holen muss, um sicher in der Bezirksliga zu bleiben. Das ist machbar, aber an-
spruchsvoll. Vorteil Team 1: alle Spieler, alle Paarkreuze punkteten relativ beständig. 
M.Sattler, M.Laubner, M.Heberle, G.Heberle
Die Zweite:
Eine besonders starke Leistung schaffte unsere Zweite. Mit 6 Siegen und einem Unentschie-
den sowie zwei Niederlagen aus 9 Spielen liegt das Team wunderbar platziert auf Rang 3 
der Kreisliga. Einen Platz 2 ist auf jeden Fall auch noch möglich. Denn gegen den Tabel-
lenzweiten konnte man sogar beide Punkte abnehmen. 
Th. Ludwig, E. Fitting, F. Ludwig, J.Michel.
Die Dritte Herrenmannschaft steht nach dem Aufstieg in die 2.Kreisklasse mit einem po-
sitiven Punkteverhältnis von 10:8 auf Platz vier der Tabelle. Der Rückstand auf den Tabel-
lenführer beträgt sechs Punkte und auf den Abstiegs Relegationsplatz ebenfalls sechs 
Punkte. Das erste Ziel Klassenerhalt ist damit in Reichweite. Die Wahrscheinlichkeit zum 
Abschluss der Saison auf Platz zwei der Tabelle zu stehen, ist bei derzeit vier Punkten 
Rückstand und der Stärke der Mannschaften an der Tabellenspitze, nur schwer zu realisie-
ren. Bei den neun Spielen kamen P.Madla, M.Oberle, A. Klemens sowie die Ersatzspieler 
C.Burger und B.Laubner zum Einsatz.
Die Vierte
Auch bei uns ist es Fakt: in der letzten Mannschaft eines Vereins ist es häufig schwer, das 
Stammpersonal aufbieten zu können. Manchmal muss man zu Überredungskünsten 
greifen, um überhaupt volle Sollstärke bei den Spielen vermelden zu können. Dies ist 
unserer Vierten aber gut gelungen. Erfreulich zudem, dass man mit zwei Punkten Vor-
sprung auf den Tabellenletzten eher Anschluss an Platz 8 hat. Ein Sieg und ein Unentschie-
den in 10 Spielen stehen bisher auf dem Konto und einige Male konnte man auch unsere 
neue Spieler einbauen. Immerhin kamen 6 Spieler zum Einsatz. 
B.Laubner, C.Burger, M.Mohr, M. Lustinger, J.Ney, P, Menne.
Die Tischtennis Abteilung wünscht Allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, und 
einen guten Rutsch in ein schönes, erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr 2026

SG Monsheim-Kriegsheim
SGIV (3. Kreisklasse): 5:5-Remis bei SG Alsheim/Mettenheim 
dank starkem Ersatz aus der fünften Mannschaft
Nach den krankheitsbedingten Ausfällen von Loretta Scherrer und Karl-Heinz Nischwitz sprangen 
kurzfristig Hans-Jürgen Frey und Andreas Katins ein. Bereits in den Doppeln ging es eng zu. 
Hans-Jürgen/Andreas gaben sich erst im fünften Satz knapp geschlagen, Marco Hofmann/Guido 
Röhrenbeck drehten nach 0:2-Satz-Rückstand ihr Spiel noch zu einem 3:2-Sieg. Genauso spannend 
ging es in den Einzeln weiter. Guido hatte gegen die erstmals in der Runde spielende Nr. eins der 
Gastgeber nach langem Kampf am Ende mit 12:14 im Entscheidungssatz das Nachsehen. Mit einem 
glatten 3:0-Sieg konnte Marco für „die Vierd“ ausgleichen. Im hinteren Paarkreuz unterlag Hans-
Jürgen zunächst mit 1:3, während Andreas mit 3:1 erfolgreich war. Ausgeglichen verlief auch der 
zweite Einzel-Durchgang. Marco gab sein Spiel in drei Sätzen ab, während Guido nach 1:2-Satz-
Rückstand sein Spiel noch nach Hause brachte. Nach der 0:3-Niederlage von Andreas war es 
Hans-Jürgen vorbehalten, mit einem 3:1-Sieg den fünften Punkt zum nicht erwarteten Remis zu 
holen. Auf dem 7. Tabellenplatz und 9:11 Punkten wurde die Vorrunde beendet.
SGV (4. Kreisklasse): 8:2-Sieg bei TG Worms V und 9:1-Sieg gegen TuS Hohen-Sülzen IV
Der Start ins Spiel bei der TG Worms gelang mit zwei Doppel-Siegen von Hans-Peter Schauß/Bernd 
Horn (3:1) und Iris Merkel/Hans-Jürgen Frey (3:0). Im vorderen Paarkreuz unterlag zunächst Iris 
mit 0:3, während Hans-Peter sein Spiel glatt mit 3:0 für sich entschied. „Hinne“ gingen Bernd und 
Hans-Jürgen jeweils als 3:0-Sieger von der Platte. Der zweite Einzel-Durchgang begann mit einem 
3:1-Sieg von Hans-Peter. Iris musste sich knapp in fünf Sätzen geschlagen geben. Zwei 3:0-Siege 
von Bernd und Hans-Jürgen standen für einen klaren Mannschaftserfolg. 
Gegen die „Silzer“ konnten ebenfalls beide Doppel gewonnen werden (Andreas Katins/Hans-
Jürgen Frey 3:1 und Bernd Horn/Günter Renz 3:1). Andreas eröffnete den ersten Einzel-Durch-
gang mit einem 3:0-Erfolg, während Bernd mit der Spielweise seines Gegenübers nicht zurecht 
kam und mit einer 1:3-Niederlage für den Ehrenpunkt der Gäste sorgte. Mit sechs Einzelsiegen in 
Folge (Hans-Jürgen 3:0, Günter 3:0, Andreas 3:1, Bernd 3:1, Hans-Jürgen 3:0 und Günter 3:0) war 
die Partie gelaufen. Am Ende der Vorrunde steht die Mannschaft um Käpt'n Josef Denschlag mit 
9:11 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz.
Die Aktiven wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und friedvolles Jahr 2026.

Guido Röhrenbeck

Monsheim
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Landfrauen Monsheim 
Liebe Mitglieder, 
Wir wünschen Euch ein besinnliches Weihnachtfest, ein zufriedenes Nachdenken über 
Vergangenes, ein wenig Glauben an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft.

Der Vorstand des Landfrauenverein Monsheim

Einladung zum Neujahrsempfang
der Offsteiner LandFrauen
Die Offsteiner LandFrauen laden alle Mitglieder herzlich zum Neujahrsempfang mit 
gemeinsamem Frühstück ein. Der Neujahrsempfang findet am Samstag, 10. Januar, um 
9.00 Uhr im Nebenraum der Engelsberghalle statt. In gemütlicher Runde möchten wir 
gemeinsam ins neue Jahr starten, uns austauschen und schöne Stunden miteinander 
verbringen. Für das Frühstück wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben, der vor Ort 
kassiert wird. Wir bitten außerdem alle Teilnehmerinnen, wie gewohnt, ihr eigenes Gedeck 
mitzubringen.
Anmeldungen nehmen wir bis Montag, 5. Januar 2026, gerne entgegen bei:
• Catrin Dorn, 06243 286, oder
• Jacqueline Eberlein, 06243 – 900720
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen gemeinsamen Start ins neue Jahr in 
geselliger Atmosphäre.

Für den Vorstand: Katrin Schmidt

Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Offstein
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Offstein wünscht allen Mitgliedern sowie 
allen Bürgerinnen und Bürgern Offsteins ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2026. 
Gleichzeitig weisen wir auch auf die Christbaumsammlung am Samstag, den 10. Januar 
2026 hin. Bitte legen Sie Ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume ab 13.00 Uhr gut sichtbar 
vor Ihr Anwesen. Über eine kleine Spende oder zu einem Beitritt in den Förderverein, 
würden wir uns sehr freuen!
Vorankündigung:
Einladung Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, den 27. Februrar 2026 findet um 19.00 Uhr unsere Jahreshauptversammlung 
(ordentliche Mitgliederversammlung) des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Off-
stein e.V. sowie der Feuerwehreinheit Offstein im Feuerwehrgerätehaus (Neu-Offsteiner 
Str. 42) statt. Hierzu laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder recht herzlich ein. 
Tagesordnung: 
TOP 1: Eröffnung und Begrüßung
TOP 2: Totenehrung
TOP 3: Verlesung des Protokolls der letzten JHV
TOP 4: Bericht des Vorsitzenden
TOP 5: Bericht des Kassenwartes
TOP 6: Bericht der Revisoren
TOP 7: Entlastung des Vorstandes
TOP 8: Neuwahlen
TOP 9: Änderung der Satzung
TOP 10: Bericht des Wehrführers 
TOP 11: Bericht der Jugendfeuerwehrwartin
TOP 12: Grußworte der Gäste
TOP 13: Verschiedenes 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich bis zum 20.02.2026 an den Vorstand 
des Fördervereins zu stellen. 

Der Vorstand – Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Offstein e.V.

Offstein

Heimatverein Offstein e.V.
Einladung zum Adventsfenster und adventlichem Ausklang 
Wir freuen uns, Sie am kommenden Dienstag, 23.12.2025, wieder beim Adventsfenster des 
Heimatvereins begrüßen zu dürfen. Das Adventsfenster des Heimatvereins öffnet sich wie 
gewohnt um 17:30 Uhr am Heimatmuseum in der Jahnstraße. Auch dieses Jahr hat der 
Weihnachtsmann sein Kommen angekündigt und die Märchentante hat sich wieder etwas 
für die Kinder ausgedacht. Wir laden hierzu alle interessierten Kinder, Eltern und Mitbür-
ger/innen herzlich ein. 
Nach der Weitergabe des Advent-Lichts an die Kirchengemeinden freuen wir uns, wenn 
Sie zu einem adventlichen Ausklang bei uns bleiben. Natürlich gibt es Glühwein und für 
Hungrige halten wir auch wieder einen warmen Imbiss bereit.  Für alle, die keinen Glühwein 
mögen, sind auch andere Getränke vorrätig. Haben Sie einen tollen Becher von einem 
Weihnachtsmarkt? Bringen Sie ihren Becher mit. Das ist stimmungsvoller als Einwegbecher 
und hilft uns, Müll zu vermeiden. 
Sollte uns der Wettergott mit Regen statt mit Schnee überraschen, flüchten wir in die Halle.
Wir bedanken uns bei allen Bürgern und Bürgerinnen für die Unterstützung im zur Neige 
gehenden Jahr und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins 
neues Jahr 2026. Bleiben Sie gesund.

Ihr Vorstand des Heimatverein Offstein e.V.
Karl Heimers, Rolf Hoffmann, Nadine Alt, Marie-Luise Pütz, Denise Fuhrmann, Jan Gaedt, 

Hans-Peter Guckert, Natascha Lähn, Daniel Pütz, Vanessa Steinebach, Marco Steinebach 

Meisterschaftsspiel 1. Mannschaft 
Saison 2025/26 Bezirksliga Rheinhessen Süd
SG Offstein/Wachenheim I   –   TTC Worms-Horchheim II   3:7
Die erste spielte mit folgender Aufstellung. Thorsten Klingmann, Jan Klingmann, Bernd 
Burgey und Ralf Bauer. Doppel eins Thorsten und Ralf verloren 0:3. Doppel zwei Jan und 
Bernd siegten 3:1. Die folgenden zwei Einzel, wurden von Thorsten und Jan mit 0:3 
verloren. Bernd gewinnt 3:0. Die nächsten drei Einzel gingen an den Gegner. Ralf und 
Thorsten 0:3, Jan 1:3. Bernd kann auch in seinem zweiten Einzel siegen, diesmal mit 3:2. 
Ralf verliert sein zweites Match, diesmal 0:3. Fazit der Partie, die Gäste waren an diesem 
Abend das Bessere Team.
Meisterschaftsspiel 2. Mannschaft Kreisliga
Saison 2025/26 Kreis Worms
SG Offstein/Wachenheim II   –   SG Alsheim/Mettenheim III   6:4
Die zweite spielte mit folgender Aufstellung. Stefan Dehn, Christof Wegerle, Markus 
Eckstein und Lovis Sieme. Beide Doppel wurden zu Spielbeginn verloren. Doppel eins 
Stefan und Christof 0:3, Doppel zwei Markus und Lovis 1:3. Die folgenden drei Einzel 
konnten siegreich gestaltet werden. Stefan 3:1, Christof 3:2 und Markus 3:0. Lovis kassiert 
eine 1:3 Niederlage. Es folgte ein siegreicher Dreierpack. Stefan, Christof und Markus alle 
3:2. Lovis musste ihre zweite Niederlage an diesem Abend hinnehmen, diesmal 2:3. Fazit 
der Partie, ein knapper aber verdienter Sieg.
Meisterschaftsspiel 3. Mannschaft 2. Kreisklasse
Saison 2025/26 Kreis Worms 
SG Offstein/Wachenheim III   –   TG Osthofen III   3:7
Die dritte spielte mit folgender Aufstellung. Alexander Schesler, Markus Eckstein, Lovis 
Sieme und Christopher Smith.  Beide Doppel wurden verloren. Doppel eins Alexander und 
Lovis 2:3, Doppel zwei Markus und Christopher 1:3. Markus verliert sein Einzel 0:3. 
Alexander gewinnt 3:0. Zwei Niederlagen folgten, Lovis 2:3 und Christopher 0:3. Zwei Siege, 
Markus 3:2 und Alexander 3:1. Zum Abschluss zwei Niederlagen Lovis und Christopher 
beide mit 0:3. Fazit der Partie, die Gäste waren an diesem Abend das Bessere Team.
Meisterschaftsspiel 4. Mannschaft 3.Kreisklasse
Saison 2025/26 Kreis Worms
TuS Dorn Dürkheim II   –   SG Offstein/Wachenheim IV   9:1
 Die vierte spielte mit folgender Aufstellung. Andreas Rehm, Marcus Kauf, Jürgen Britzius 
und Armin Büchner. Beide Doppel wurden verloren. Doppel eins Jürgen und Armin 0:3, 
Doppel zwei Andreas und Marcus 1:3. Marcus verliert sein Einzel 0:3. Andreas gewinnt 
3:0. Die folgenden sechs Einzel wurden alle verloren. Fazit der Partie, der Tabellenzweite, 
war eine Nummer zu groß.
Die Berichte sind von Markus Eckstein erstellt

Pressewart SG Offstein Wachenheim

Wachenheim

Gemütliche Weihnachtsfeier der 
Offsteiner LandFrauen
Am vergangenen Samstag konnten die Offsteiner LandFrauen nach einer längeren Pause endlich 
wieder zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier zusammenkommen. In stimmungsvoller 
Atmosphäre trafen sich die Mitglieder im liebevoll geschmückten Heimatmuseum zu einem 
gemütlichen Nachmittag, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Besinnlichkeit und Freude 
stand.
Nach einleitenden Worten der Vorsitzenden Jacqueline Eberlein wurde eine stimmungsvolle 
Weihnachtsgeschichte von Katrin Schmidt vorgetragen. Anschließend wurde gemeinsam 
gesungen. Zwei junge Musiker begleiteten die Weihnachtslieder mit Trompete und Keyboard, 
sodass das gemeinsame Singen zu einem besonderen Höhepunkt des Nachmittags wurde. Ein 
ganz herzliches Dankeschön gilt Simon und Stefan Schmitt für ihre musikalische Unterstützung.
Bei Kaffee und Kuchen wurde angeregt erzählt, gelacht und das Miteinander in vollen Zügen 
genossen. Zu einer festlichen Kaffeetafel gehört auch eine liebevolle Dekoration – vielen Dank 
an Margitt Lahr für die wunderschönen Schneemänner, Weihnachtskränze und Serviettenstie-
fel. Für das reichhaltige Kuchenbuffet danken wir dem Vorstand sowie den Kuchenspenderin-
nen Gisela Weber, Margitt Lahr und Nicole Setzer ganz herzlich.
Ein weiterer Dank geht an den Heimatverein, der den LandFrauen das Heimatmuseum für 
diesen gelungenen und gemütlichen Nachmittag zur Verfügung gestellt hat. Ebenso danken wir 
Iris Will für die Spendenkuh, die im Laufe des Nachmittags reichlich gefüllt wurde. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle Spenderinnen.
Nicht zuletzt danken wir Marie-Luise Pütz herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung während 
des gesamten Nachmittags bis zum Abschluss der Veranstaltung.
Wir blicken dankbar auf eine rundum gelungene Weihnachtsfeier zurück und freuen uns bereits 
auf ein Wiedersehen im neuen Jahr beim traditionellen Neujahrsempfang am Samstag, dem 10. 
Januar 2026, im Nebenraum der Engelsberghalle.
Wir wünschen allen Offsteinerinnen und Offsteinern ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest, erholsame Feiertage und einen guten Start in ein gesundes und glückliches Jahr 2026.

Der LandFrauen-Vorstand Offstein
Für den Vorstand: Katrin Schmidt
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Begabungspsychologische
Beratung
Lerntraining
Beratung bei Hochbegabung
Potentialanalyse
Biografisches Schreiben

Michaela Bollinger
(0 62 41) 49 73 620
(01 51) 708 63 957
www.begabungsbruecke.de
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TRAUER UND GEDENKEN
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Alles hat seine Zeit,
es gibt die Zeit der Freude, eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerungen.

Dieser Welt ist ein besonderer Mensch verloren gegangen. 
Er hat so gerne gelebt und war ein Teil der Dorfgemeinschaft.

Heinz Korst
* 26. März 1943     † 9. Dezember 2025

Wir trauern alle um ihn

Familien Korst
Anneli Haemer mit Familie Gerstenberger
und alle, die ihn mochten

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen.
Zugedachte Spenden, die in seinem Sinne wären, können auf das Konto des 
Rheinhessen Hospiz e.V. – IBAN: Volksbank Alzey-Worms 
DE30550912000028087403 mit der Angabe „Heinz Korst“ – erfolgen
Die Trauerfeier mit Urnenbestattung findet am Montag, dem 29. Dezember 2025, 
um 14 Uhr auf dem Friedhof in Niederflörsheim statt.



Amtsblatt VG Monsheim Samstag, 20. Dezember 2025– 19 –
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Süß, würzig, wärmend 

Winterkaffee 
Zutaten

1–2 TL Ahornsirup
1 Prise Zimt oder Lebkuchengewürz

1 TL Kakaopulver 
100 ml heiße Milch 

(oder pflanzliche Alternative)
1 Tasse frischer Kaffee (ca. 150 ml)

Topping
Schlagsahne (oder pflanzliche Alternative)

etwas Kakaopulver 

Zubereitung
Ahornsirup mit Kakaopulver und Zimt in eine große 

Tasse geben und gut miteinander verrühren. 
Anschließend die heiße Milch dazugießen und 

verrühren. Den frisch aufgebrühten, heißen Kaffee in 
die Gewürzmilch gießen. 

Mit Sahne garnieren und mit etwas Kakaopulver 
bestäubt sofort genießen.

Fotos + Grafiken: Pixabay.com
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-Shop.net

Raclette Raclette 
Rezept für ein Raclette mit Grillplatte

Zutaten 
ca. 250 g Raclette-Käse pro Person 
Gemüse nach Wahl: Champignons (Scheiben), Paprika 
(gewürfelt), Mais, Zwiebeln (halbe Scheiben) etc.
800 g kleine Kartoffeln 
ca. 100 g Fleisch pro Person (Schweine- oder Rinderfilet) 

Zutaten für einen frischen Dip
200 g Kräuter-Frischkäse 
Magermilchjoghurt
Italienische Kräuter, 2 Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer

Zubereitung
Das Schöne ist: Es gibt gar nicht viel zu tun. Das Gemüse 

muss geschnitten werden. Das Fleisch ebenfalls schneiden. Da-
bei sollten die Stücke nicht zu dick geraten, damit sie zügig auf 
der Grillplatte garen können. Für den Dip wird der Käse mit 
dem Joghurt verrührt. Wie viel Joghurt benötigt wird, ist Ge-
schmackssache. Je mehr Joghurt, desto flüssiger wird es. Den 
Knoblauch in die Masse pressen, Kräuter hinzugeben und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 

Jetzt muss nur noch angerichtet werden. Um den Raclette-
Grill herum werden die mit den Zutaten gefüllten Schälchen 
verteilt. Nun den Grill anheizen, die Platte einfetten und es 
kann losgehen. Nach Herzenslust werden die Raclette-Pfännc-
hen mit Käse und Gemüse belegt. Fleisch und Champignons 
werden scharf angebraten. Dazu noch ein erfrischendes Glas 
Weißwein und das neue Jahr kann kommen. (akz-o)

Gemütlicher Jahreswechsel zu Hause

Mit Genuss ins neue Jahr

Fotos + Grafiken: Pixabay.com

Schrott & MetallhandelSchrott & Metallhandel

WIR KAUFEN AN

Schrott, Metalle uvm.Wir kaufen an
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Gewerbestraße 8
67591 Mörstadt

Tel. (0 62 47) 77 80
Fax (0 62 47) 65 41

www.schreinerei-sperb.deMitglied der Tischler-Innung Rheinhessen

Wir wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und ein 

gutes neues Jahr!

IHRE FAMILIE BICKING

Wein- & Secco-Abfüllung
Tel. (0 62 43) 72 95
Flörsheim-Dalsheim
www.bicking-gmbh.de

Wenn  das Jahr zur Ruhe kommt 
und die letzten Flaschen gefüllt sind, heißt es: Zeit zum Genießen!

 Danke an alle Kunden und Geschäftspartner 
        für ein Jahr voller Vertrauen.

  Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, genussvolle Feiertage 
    und ein erfolgreiches neues Jahr!

(akz-o) Alle Jahre wieder fassen wir zum Jahreswechsel allerhand 
gute Vorsätze: Überschüssige Pfunde verlieren, gesündere Er-
nährung, mehr Sport treiben – so lauten vielfach die hehren 

Ziele. Damit die Motivation nicht nach wenigen Wochen 
schon wieder nachlässt und Ziele Wirklichkeit werden, 
können ein paar Tipps helfen, um die guten Vorsätze 

dauerhaft umzusetzen.
Statt gleich die ganze Ernährung umzustellen, ist es schon 
ein guter Schritt, öfter mal selbst zu kochen, statt Fertig-

gerichte zu futtern. 
Statt sich vorzunehmen, jeden Tag Joggen zu gehen, 

reicht es für den Anfang auch, zweimal die Woche Nordic 
Walking zu machen und die Treppe statt den Aufzug 

zu benutzen.
Hilfreich ist es auch, ein gewisses Maß an Abwechslung 

ins Training einzubauen. Laufen, Yoga, Radfahren.

In kleinen Schritten zum Ziel

Gute Vorsätze umgesetzen

Fotos + Grafiken: Pixabay.com
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All unseren Kunden 
wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein gutesund ein gutes
neues Jahr.neues Jahr.

All unseren Kunden All unseren Kunden 
wünschen wir ein wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest frohes Weihnachtsfest 

  

  
  

Heizung
Installation
Gas-Wasser
Sanitär

Kundendienst
Ölfeuerung
Gasfeuerung
Klimaanlagen

Ökologieberatung
Solarheizung
Badplanung
Wärmepumpe

Stephan
Callaba Achatz
HEIZUNGSBAU INSTALLATION

67551 Worms Telefon 06247 - 7441
Schlossstraße 28 Telefax 06247 - 6367
sca-heizungsbau@web.de

Fotos + Grafiken: Pixabay.com

Frank Natursteine
Steinmetz- & Bildhauerbetrieb GmbH

Grabmale
Pipinstraße 2a • 67549 Worms • Tel. (0 62 41) 7 54 12 • E-Mail: info@franknatursteine.de
Hauptstraße 1c • 67133 Maxdorf • Tel. (0 62 37) 9 16 33 60
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Erinnerungen in Stein

Wir wünschen frohe
Festtage und einen guten

Rutsch ins neue Jahr!

Überraschend anders, einfach lecker: 

Weihnachtsburger 
mit Geflügel

Zutaten (für 4 Personen): 2 Entenbrustfilets, 2 TL Zimt, 
4 Blätter Wirsing, Salz und Pfeffer, 1 Zwiebel, 2 EL 

Balsamico, 4 EL Preiselbeeren, 1 EL Senf, 4 Brioche 
Burger-Buns, Thymian.

Zubereitung: Entenbrustfilets auf der Hautseite 
rautenförmig einschneiden, mit Zimt einreiben und 

ohne Öl auf der Hautseite circa 5 Minuten scharf 
anbraten. Umdrehen, circa 2 bis 3 Minuten braten 

und im Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 
8 bis 10 Minuten zu Ende garen. Wirsingblätter garen. 
Zwiebel in Balsamico anrösten. Mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. Preiselbeeren und Senf verrühren. 
Burger-Buns aufbacken, mit Preiselbeer-Senf 

bestreichen, mit Wirsing, Balsamico-Zwiebeln und 
Entenbrustfilet belegen und mit Thymian genießen.  

(djd-mk)
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PLANUNG • PFLANZEN • PFLEGEN • SERVICE

Garten- & Landschaftsbau
www.gles-galabau.de

Rietschelstr. 42
67549 Worms (Hochheim)

Tel: (0 62 41) 38 58 789

BERND MAURERGmbH

Heizungsbau
Sanitärinstallation
Öl- und Gasfeuerungen
Kundendienst BERND MAURERGmbH

Heizungsbau
Sanitärinstallation
Öl- und Gasfeuerungen
Kundendienst Meisterbetrieb Sanitär / Heizung

(ak-o) Was für die einen eine Zeit voller Stress und Hektik ist, bedeutet für die anderen die 
besinnlichste Zeit des Jahres. Das Wort Advent selbst stammt vom lateinischen „adven-

tus“ ab und bedeutet übersetzt Ankunft. Die Ankunft von Jesus Christus. Die Adven-
tszeit, wie wir sie kennen, entstand im 7. Jahrhundert. Damals wurde die Anzahl der 

Sonntage von Papst Gregor von sechs auf vier reduziert. Diese vier Sonntage sollten die 
vier Jahrtausende versinnbildlichen, die die Menschen nach dem Sündenfall auf ihren 
Erlöser warten mussten. Als krönender Abschluss dieser Zeit steht das Weihnachtsfest. 
Jeder der Adventssonntage an sich hat zudem einen speziellen Bezug. So bezieht sich 

der erste Sonntag auf die Wiederkunft Jesu, der zweite wie auch der dritte auf Johannes 
den Täufer und schließlich bezieht sich der vierte Sonntag auf Maria.

Hektik und Besinnlichkeit gehen Hand in Hand
Die Tage vor dem Advent sind von Vorfreude geprägt. Aber auch von Arbeit und Vor-
bereitungen. Will doch das Haus geschmückt werden, um die Vorweihnachtszeit ge-
bührend zu zelebrieren. Symbole wie zum Beispiel der Stern spielen eine große Rolle. 
Denn er steht für den Stern, der die drei Heiligen Könige nach Bethlehem zur Krippe 
Jesu führte. Ein solcher Stern findet hell leuchtend in vielen Fenstern einen Platz und 

stimmt auf die besinnliche Adventszeit ein.

Jeden Sonntag eine Kerze, und was noch?
Die wohl verbreitetste Tradition ist der Adventskranz, der in Deutschland seit dem 19. 

Jahrhundert bekannt ist. Jeden Sonntag wird hier eine weitere Kerze entzündet und ver-
schönert das Warten auf das Weihnachtsfest. Ebenso hat der Adventskalender einen fe-

sten Platz in vielen Familien. Über diese Traditionen hinaus findet aber jeder seinen 
Weg durch diese Zeit mit eigenen Ritualen. Seien es Besuche auf einem Weih-

nachtsmarkt, Plätzchen nach Großmutters Rezept, gemeinsames Lesen und Singen. Im-
mer etwas anderes, aber immer schön.

Oh du schöne Adventszeit
Woher der Advent stammt 

und was ihn so besonders macht

Fotos + Grafiken: Pixabay.com
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